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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Talenterschließung in den Regionen Europas
(2023/2044(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 17. Januar 2023 mit dem Titel 
„Talenterschließung in den Regionen Europas“ (COM(2023)0032),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit 
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 
den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates1,

– unter Hinweis auf die europäische Säule sozialer Rechte,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses der Regionen von 2018 mit dem Titel 
„Addressing brain drain: The local and regional dimension“,

– unter Hinweis auf die in der Zeitschrift Transylvanian Review of Administrative 
Sciences veröffentlichte Studie „Brain Drain in the EU: Local and Regional Public 
Policies and Good Practices“ vom 27. Februar 20202,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2020 zu abgestimmten 
Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen3,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 30. September 2020 über die 
Vollendung des europäischen Bildungsraums bis 2025 (COM(2020)0625),

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 14. Oktober 
2020 mit dem Titel „Demografischer Wandel: Vorschläge zur Messung und 
Bewältigung der negativen Auswirkungen in den Regionen der EU“4,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 2021/817 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. Mai 2021 zur Einrichtung von Erasmus+, das Programm der Union 
für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 1288/20135,

1 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 320.
2 Boc, E., „Brain Drain in the EU: Local and Regional Public Policies and Good Practices“ in Transylvanian 
Review of Administrative Sciences, Nr. 59, 2020, S. 23.
3 ABl. C 316 vom 6.8.2021, S. 2.
4 ABl. C 440 vom 18.12.2020, S. 33.
5 ABl. L 189 vom 28.5.2021, S. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0320.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.316.01.0002.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.440.01.0033.01.DEU
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– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1058 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Juni 2021 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
und den Kohäsionsfonds6,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1059 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Juni 2021 über besondere Bestimmungen für das aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie aus Finanzierungsinstrumenten 
für das auswärtige Handeln unterstützte Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ 
(Interreg)7,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) 
und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/20138,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1056 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Fonds für einen gerechten Übergang9,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den 
Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen 
Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese 
Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere 
Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und 
Visumpolitik10 (Dachverordnung),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 30. Juni 2021 mit dem Titel 
„Eine langfristige Vision für die ländlichen Gebiete der EU – Für stärkere, vernetzte, 
resiliente und florierende ländliche Gebiete bis 2040“ (COM(2021)0345),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 9. Februar 2022 mit dem Titel 
„Kohäsion in Europa bis 2050 – Achter Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt“11,

– unter Hinweis auf den Beschluss (EU) 2023/936 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 10. Mai 2023 über ein Europäisches Jahr der Kompetenzen12,

6 ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 60.
7 ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 94.
8 ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21.
9 ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 1.
10 ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159.
11 Europäische Kommission, „Kohäsion in Europa bis 2050 – Achter Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen 
und territorialen Zusammenhalt“, Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, Luxemburg, 9. Februar 
2022.
12 ABl. L 125 vom 11.5.2023, S. 1.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1058/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.231.01.0159.01.DEU
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses der Regionen aus dem Jahr 2022 mit 
dem Titel „Rural proofing – a foresight framework for resilient rural communities“,

– unter Hinweis auf den Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) vom 22. Juni 2022 mit dem Titel „Making the most of public 
investment to address regional inequalities, megatrends and future shocks“13,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 5. Juli 2022 mit dem Titel „Eine 
neue europäische Innovationsagenda“, COM(2022)0332,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. September 2022 zum achten 
Kohäsionsbericht über den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt in 
der EU14,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. September 2021 zu einer stärkeren 
Partnerschaft mit den EU-Gebieten in äußerster Randlage15,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Juni 2023 zur Bewertung der neuen 
Mitteilung der Kommission zu den Gebieten in äußerster Randlage16,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. September 2022 zum Thema 
„Grenzregionen in der EU: Reallabors der europäischen Integration“17,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Juni 2023 mit Empfehlungen an die 
Kommission zu hochwertigen Praktika in der Union18,

– unter Hinweis auf das von seiner Generaldirektion Wissenschaftlicher Dienst am 
30. September 2022 veröffentlichte Informationspapier aus der Reihe „Auf einen Blick“ 
mit dem Titel „Question time: tackling depopulation through cohesion policy 
instruments“19,

– unter Hinweis auf die von seiner Generaldirektion Interne Politikbereiche am 
1. Dezember 2022 veröffentlichte Studie mit dem Titel „The EU legal migration 
package: Towards a rights-based approach to attracting skills and talent to the EU“20,

13 OECD, „Making the most of public investment to address regional inequalities, megatrends and future shocks“ 
in OECD Regional Development Papers, Nr. 29, OECD Publishing, Paris, 2022.
14 ABl. C 125 vom 5.4.2023, S. 100.
15 ABl. C 117 vom 11.3.2022, S. 18.
16 Angenommene Texte, P9_TA(2023)0228.
17 ABl. C 125 vom 5.4.2023, S. 114.
18 Angenommene Texte, P9_TA(2023)0239.
19 Auf einen Blick – „Question time: tackling depopulation through cohesion policy instruments“, Europäisches 
Parlament, Generaldirektion Wissenschaftlicher Dienst, Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder, 
30. September 2022.
20 Studie mit dem Titel „Towards a rights-based approach to attracting skills and talent to the EU“, Europäisches 
Parlament, Generaldirektion Interne Politikbereiche, Fachabteilung C – Bürgerrechte und konstitutionelle 
Angelegenheiten, 1. Dezember 2022.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2023.125.01.0100.01.DEU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2023.125.01.0114.01.DEU
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– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 16. Juni 2022 über einen 
europäischen Ansatz für Microcredentials für lebenslanges Lernen und 
Beschäftigungsfähigkeit21,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 16. Juni 2022 zu individuellen 
Lernkonten22,

– unter Hinweis auf das im Jahr 2019 veröffentlichte Informationspapier des 
Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung und der Plattform für 
lebenslanges Lernen mit dem Titel „Implementing a holistic approach to lifelong 
learning: Community Lifelong Learning Centres as a gateway to multidisciplinary 
support teams“,

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 17. Januar 
2023 mit dem Titel „The impact of demographic change – in a changing environment“ 
(SWD(2023)0021),

– unter Hinweis auf den Bericht der OECD vom 14. März 2023 mit dem Titel „Job 
creation and local economic development 2023 – Bridging the Great Green Divide“23,

– unter Hinweis auf die im März 2023 von der Generaldirektion Regionalpolitik und 
Stadtentwicklung der Kommission veröffentlichte Arbeitsunterlage mit dem Titel „The 
geography of EU discontent and the regional development trap“24,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Ausschusses der Regionen vom 16. März 2023 
zur Talenterschließung in den Regionen Europas25,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 
14. Juni 2023 zu der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen mit dem Titel „Talenterschließung in den Regionen Europas“26,

– unter Hinweis auf den am 5. Juli 2023 veröffentlichten OECD-Bericht mit dem Titel 
„Rethinking Regional Attractiveness in the New Global Environment“27,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung,

21 ABl. C 243 vom 27.6.2022, S. 10.
22 ABl. C 243 vom 27.6.2022, S. 26.
23 OECD, Job Creation and Local Economic Development 2023: Bridging the Great Green Divide, OECD 
Publishing, Paris, 2023.
24 Arbeitsunterlage mit dem Titel „The geography of EU discontent and the regional development trap“, 
Europäische Kommission, Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung, Luxemburg, Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2023.
25 ABl. C 188 vom 30.5.2023, S. 1.
26 ABl. C 293 vom 18.8.2023, S. 100.
27 OECD, „Rethinking Regional Attractiveness in the New Global Environment“ in OECD Regional 
Development Studies, OECD Publishing, Paris, 2023.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2023.188.01.0001.01.DEU
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– unter Hinweis auf das Schreiben des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung (A9-
0325/2023),

A. in der Erwägung, dass die Bevölkerung der EU in den letzten 50 Jahren stetig 
gewachsen und von 354,5 Millionen Einwohnern im Jahr 1960 um 92,3 Millionen auf 
446,8 Millionen Einwohner im Jahr 2022 gestiegen ist; in der Erwägung, dass sich das 
Bevölkerungswachstum in der EU in den letzten Jahrzehnten verlangsamt hat und 
während der COVID-19-Pandemie zum Stillstand gekommen ist; in der Erwägung, dass 
aktuelle Prognosen darauf hindeuten, dass das Bevölkerungswachstum in der EU bis 
2029 begrenzt ausfallen und die Bevölkerung anschließend zurückgehen wird;28 in der 
Erwägung, dass die EU-Bevölkerung altert und die Geburtenraten seit den 1960er 
Jahren stetig zurückgehen;

B. in der Erwägung, dass sich Eurostat-Daten zufolge aktuell 46 EU-Regionen, die 16 % 
der EU-Bevölkerung ausmachen, in einer Talententwicklungsblockade befinden; in der 
Erwägung, dass weitere 36 Regionen drohen, in eine Talententwicklungsblockade zu 
geraten; in der Erwägung, dass Regionen in einer Talententwicklungsblockade einen 
beschleunigten Rückgang ihrer Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter sowie eine 
niedrige und stagnierende Anzahl an Menschen mit Hochschulabschluss aufweisen; in 
der Erwägung, dass die meisten dieser Regionen eher wenig entwickelt sind;

C. in der Erwägung, dass die Gesamtbevölkerungszahl in der Union jüngsten Statistiken 
zufolge von 446,8 Millionen im Jahr 2022 auf 419,5 Millionen im Jahr 2100 
zurückgehen wird; in der Erwägung, dass das Durchschnittsalter der Bevölkerung in der 
EU im gleichen Zeitraum um schätzungsweise 5,8 Jahre steigen wird; in der Erwägung, 
dass dies in der EU zu einem Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 
führen wird – mit einem Minus von weiteren 35 Millionen Personen bis 2050 und einer 
erheblichen Abnahme des Anteils der Berufstätigen;29 in der Erwägung, dass dieser 
Prozess neue und zunehmende territoriale Ungleichheiten erzeugen wird; 

D. in der Erwägung, dass die demografischen Änderungen in den Regionen sehr 
unterschiedlich ausfallen und für einige Mitgliedstaaten in den nächsten sieben Jahren 
ein Bevölkerungsrückgang prognostiziert wird, während für andere im gleichen 
Zeitraum mit einer Bevölkerungszunahme gerechnet wird; in der Erwägung, dass diese 
demografischen Änderungen auch zwischen Regionen stattfinden und in den 
Mitgliedstaaten generell ein Wegzug vom Land in städtische Gebiete zu verzeichnen ist;

E. in der Erwägung, dass der Bevölkerungsrückgang über die Zeit betrachtet einen 
anhaltenden Trend darstellt, von dem insbesondere ländliche Gebiete betroffen sind, in 
denen die Bevölkerung durchschnittlich älter ist als in Städten und Vororten;30 in der 
Erwägung, dass es bei jungen Menschen im Durchschnitt wahrscheinlicher ist, dass sie 
ländliche Gebiete und weniger entwickelte Regionen aufgrund des Mangels an 
bezahlten Praktika, Karriereaussichten und hochwertigen Arbeitsplätzen verlassen, und 

28 SWD(2023)0021.
29 Eurostat, „Population projections in the EU“, aufgerufen am 27. Oktober 2023.
30 SWD(2023)0021.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_projections_in_the_EU
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so aktiv zum Phänomen der Landflucht beitragen; in der Erwägung, dass den Statistiken 
zufolge ältere Menschen in der EU-27 generell eher zu einem Leben in überwiegend 
ländlichen und intermediären Regionen neigen als junge Menschen; in der Erwägung, 
dass im Jahr 2050 Schätzungen zufolge jede dritte Person in ländlichen Gebieten 
65 Jahre oder älter sein wird;31 

F. in der Erwägung, dass der Bevölkerungsrückgang in den in Artikel 174 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)32 genannten ländlichen 
Gebieten und anderen Gebieten eng mit einem Mangel an Investitionen, Infrastruktur, 
Anbindung, Nähe und Erreichbarkeit wesentlicher öffentlicher Dienste, Bildungs- und 
Ausbildungsmöglichkeiten, hochwertigen Bildungs-, Sozial- und Kultureinrichtungen 
und attraktiven und hochwertigen Beschäftigungsmöglichkeiten zusammenhängt; in der 
Erwägung, dass die Anpassung der Infrastruktur im ländlichen Raum, Investitionen in 
das öffentliche Verkehrswesen, in die medizinische Versorgung und in das 
Bildungswesen sowie der Ausbau der digitalen Infrastruktur in ländlichen Gebieten 
wichtig sind, um diese Regionen attraktiver zu machen; in der Erwägung, dass die 
Entsendung junger Arbeitnehmer zu erheblichen Herausforderungen für die 
demografischen Strukturen und die Lebensqualität der EU-Bürger insgesamt führt, da 
unter anderem kaum ein Generationswechsel stattfindet und die Bevölkerung altert und 
insgesamt abnimmt; in der Erwägung, dass es jedoch notwendig ist, einen besonderen 
Schwerpunkt auf Programme zur aktiven Beteiligung älterer Menschen am 
Gemeinschaftsleben zu legen; 

G. in der Erwägung, dass die Union gemäß Artikel 174 AEUV darauf hinwirken muss, die 
Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen zu verringern, wobei 
bestimmten Regionen, insbesondere den ländlichen Gebieten, besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen ist;

H. in der Erwägung, dass die COVID-19-Pandemie trotz ihrer vorübergehenden 
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt zu uneinheitlichen Regelungen der Möglichkeiten 
für Telearbeit geführt hat, von denen nicht alle Arbeitnehmer profitieren können; in der 
Erwägung, dass diese Möglichkeiten für Telearbeit jedoch ein großes Potenzial bergen, 
Arbeitsplätze in städtischen Zentren für Menschen in kleineren Städten, Vororten und 
Dörfern zugänglich zu machen;33 in der Erwägung, dass es zur Förderung dieser 
Entwicklung unabdingbar ist, die Konnektivität in bisher schlecht versorgten Gebieten, 
einschließlich ländlichen Gebieten, zu verbessern und in den sogenannten „weißen 
Flecken“ die notwendige Infrastruktur für einen Internetanschluss zur Verfügung zu 
stellen; in der Erwägung, dass durch die neuen, sich durch den grünen und den digitalen 
Wandel ergebenden Möglichkeiten das Augenmerk erneut auf nicht-städtische Gebiete 
gelenkt wird und neue Beschäftigungsmöglichkeiten entstanden sind; 

I. in der Erwägung, dass sich die COVID-19-Pandemie sehr unterschiedlich auf die 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen ausgewirkt hat, da ältere Menschen und Menschen 

31 Eurostat, „Ageing Europe – statistics on population developments“, abgerufen am 27. Oktober 2023.
32 Unter den betreffenden Gebieten gilt besondere Aufmerksamkeit den ländlichen Gebieten, den vom 
industriellen Wandel betroffenen Gebieten und den Gebieten mit schweren und dauerhaften natürlichen oder 
demografischen Nachteilen, wie den nördlichsten Regionen mit sehr geringer Bevölkerungsdichte sowie den 
Insel-, Grenz- und Bergregionen.“
33 Siehe die Schlussfolgerungen des Rates vom 14. Juni 2021 zu Telearbeit.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Ageing_Europe_-_statistics_on_population_developments
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aus benachteiligten Verhältnissen oder in schlecht angebundenen Regionen noch stärker 
ins Abseits gedrängt wurden34, 35, 36;

J. in der Erwägung, dass auf dem Arbeitsmarkt der EU ein Mangel an Arbeitskräften 
herrscht, die über Kompetenzen verfügen, die zu den neuen sozioökonomischen 
Gegebenheiten und dem grünen und dem digitalen Wandel passen; in der Erwägung, 
dass die Schaffung von Möglichkeiten für Arbeitnehmer mit oder ohne 
Hochschulabschluss zur Migration und Integration in Mitgliedstaaten und deren 
Regionen, die besonders stark vom Bevölkerungsrückgang betroffen sind, eine der 
Lösungen zur Bewältigung der sich diesen Standorten stellenden Herausforderungen 
darstellt; in der Erwägung, dass der Erfolg von Aktionsplänen zur Integration und 
Inklusion von Migranten von der Beteiligung der lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen abhängt; in der 
Erwägung, dass in der gesamten EU weitere Verbesserungen erforderlich sind, was die 
Anerkennung von Qualifikationen und früheren Lernerfahrungen anbelangt;

K. in der Erwägung, dass die Europäische Arbeitsbehörde in ihrem „Bericht über 
Arbeitskräftemangel und Arbeitskräfteüberschuss“ und die Agentur der Europäischen 
Union für Cybersicherheit in ihrem „Bericht über Entwicklung von 
Cybersicherheitskompetenzen in der EU“ festgestellt haben, dass im Jahr 2021 in 
28 Berufen ein Fachkräftemangel herrschte, unter anderem im Gesundheitswesen, im 
Gastgewerbe sowie im Bau- und Dienstleistungssektor, und dass es an IT- und 
Sicherheitsfachleuten, insbesondere im Bereich Cybersicherheit, sowie an Fachkräften 
mit einer Ausbildung in den Bereichen Mathematik, Ingenieurwesen, 
Naturwissenschaften und Technologie (MINT) fehlt;

L. in der Erwägung, dass Regionen, die sich in einer Talententwicklungsblockade befinden 
oder von einer solchen bedroht sind, von einem starken Rückgang der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter in Verbindung mit einem geringen und stagnierenden Anteil von 
Menschen mit Hochschulabschluss sowie einer erheblichen Abwanderung junger 
Menschen, einem Mangel an wirtschaftlicher Dynamik und wirtschaftlichen 
Diversifizierungsmöglichkeiten sowie einer geringen Innovationskapazität betroffen 
sind; in der Erwägung, dass die Jugendarbeitslosigkeit und die Zahl der Menschen, die 
sich weder in Beschäftigung noch in Ausbildung befinden (NEET), in diesen Regionen 
deutlich höher sind als im EU-Durchschnitt; in der Erwägung, dass die Löhne, die 
Einkommen und die wirtschaftliche Entwicklung in diesen Regionen wesentlich 
geringer ausfallen als im Rest der EU; in der Erwägung, dass der Arbeitskräftemangel 
die Folge unattraktiver Gehälter und schlechter Arbeitsbedingungen in einigen 
Wirtschaftszweigen ist; in der Erwägung, dass eine klare Strategie für die Weiterbildung 
der Mitarbeiter und ihre Kompetenzentwicklung am Arbeitsplatz notwendig ist;

34 Di Pietro, G. et al., „The likely impact of COVID-19 on education: Reflections based on the existing literature 
and recent international datasets“, technischer Bericht der Gemeinsamen Forschungsstelle, Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union, Luxemburg, 2020.
35 West, M., „An ed-tech tragedy? Educational technologies and school closures in the time of COVID-19“, 
UNESCO, Paris, 2023.
36 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. Juli 2023 zu Erkenntnissen aus der COVID-19-Pandemie 
und Empfehlungen für die Zukunft (Angenommene Texte, P9_TA(2023)0282).

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121071
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121071
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386701


PE750.006v02-00 10/52 RR\1289415DE.docx

DE

M. in der Erwägung, dass die Abwanderung hoch qualifizierter Arbeitskräfte eng damit 
zusammenhängt, dass die Arbeits- und Lebensbedingungen, die 
Beschäftigungsmöglichkeiten, die Löhne, die Chancengleichheit, die Verfügbarkeit von 
wesentlichen Diensten wie Verkehr, Anbindung, Gesundheitsversorgung und Bildung, 
einschließlich frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung, sowie das Vertrauen 
in Institutionen von Menschen in branchen- und positionsübergreifend 
einkommensschwachen Gebieten und Gebieten mit sozialem Gefälle oder anderen 
sozioökonomischen Ungleichheiten verbessert werden müssen; in der Erwägung, dass 
die Verringerung dieser Ungleichheiten Zusage ist, die auch im Rahmen der 
europäischen Säule sozialer Rechte bekräftigt, aber bei weitem noch nicht umgesetzt 
wurde; in der Erwägung, dass die Förderung von Talentnachfrage und -angebot und die 
Bindung von Talenten untrennbar miteinander verbunden und aus der Perspektive der 
Lebensqualität zu beurteilen sind;

N. in der Erwägung, dass die sozioökonomischen Bedingungen für die Anwerbung von 
Talenten am ehesten von regionalen und lokalen Gebietskörperschaften geschaffen 
werden können, da diese über das entsprechende Fachwissen und Bürgernähe verfügen; 
in der Erwägung, dass die wirtschaftliche und administrative Kapazität dieser 
Verwaltungen gestärkt werden muss; in der Erwägung, dass sich die Governance in der 
EU insgesamt verbessert, dass jedoch nach wie vor Unterschiede zwischen den und 
innerhalb der Mitgliedstaaten bestehen und dass die Rolle und die Kapazitäten der 
subnationalen Regierungsebenen nach wie vor ungleich sind; in der Erwägung, dass 
diese Verwaltungen dabei unterstützt werden müssen, sowohl für eine 
grenzübergreifende regionale Zusammenarbeit als auch für die Einbindung einer breiten 
Palette an regionalen Interessenträgern zu sorgen, damit die benannten Lücken und 
Ungleichheiten angemessen, rasch und gerecht geschlossen bzw. beseitigt werden 
können; in der Erwägung, dass es jedoch keine Patentlösung gibt und sich diese 
Hindernisse am besten mithilfe eines ortsbasierten Ansatzes überwinden lassen;

O. in der Erwägung, dass die Regionen mit einer besser entwickelten wissensbasierten 
Wirtschaft auch meist die Regionen mit einer besseren technologischen Infrastruktur, 
höherwertigen Bildungssystemen, einem dynamischen kulturellen und künstlerischen 
Umfeld und einem modernen Netz aus öffentlicher Gesundheitsversorgung, 
Sozialdiensten und Schlichtungsleistungen sind; in der Erwägung, dass erwiesen ist, 
dass das partizipative Governance-Modell, bei dem die gemeinsame Governance durch 
Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern, der organisierten Zivilgesellschaft und den 
öffentlichen Behörden gefördert wird, bessere Antworten auf die spezifischen 
Gegebenheiten bestimmter Gebiete liefert, da es auf die ermittelten Bedürfnisse 
ausgerichtete Synergien erzeugt; in der Erwägung, dass die physische Entfernung zu 
Bildungsinfrastrukturen für junge Menschen und Erwachsene, die in Regionen in einer 
Talententwicklungsblockade die auf dem Arbeitsmarkt nachgefragten Kompetenzen 
erwerben möchten, eine Herausforderung darstellt, wodurch das Missverhältnis 
zwischen Bildungsniveau und freien Stellen noch größer wird;

P. in der Erwägung, dass die Bindung von Talenten nicht ausschließlich darin besteht, die 
Abwanderung hoch qualifizierter Menschen von einem Land in ein anderes oder von 
einer Region in eine andere zu unterbinden, sondern auch darin, Menschen anzuziehen, 
deren beruflicher Hintergrund mit Berufsprofilen und Kompetenzen verbunden ist, die 
in den in Artikel 174 AEUV genannten weniger entwickelten Regionen und Gebieten 
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nach wie vor stark nachgefragt sind; in der Erwägung, dass die Gewinnung von 
Talenten für benachteiligte Regionen dabei helfen kann, neue Tätigkeiten zu fördern, 
neue nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen und die lokale Wirtschaft zu diversifizieren 
und sie dadurch widerstandsfähiger zu machen; in der Erwägung, dass die Attraktivität 
einer Region von verschiedenen Faktoren wie dem Wohlbefinden der Einwohner, der 
Wirtschaft und dem Arbeitsmarkt, der natürlichen Umwelt, der Anbindung, der 
Wohnraumversorgung, dem kulturellen Kapital und dem Tourismus abhängig ist; in der 
Erwägung, dass die lokalen Gebietskörperschaften eine wichtige Rolle spielen, wenn es 
um die Einführung von Strategien und Maßnahmen geht, die darauf abzielen, attraktive 
Karrieremöglichkeiten und günstige wirtschaftliche Aussichten zur Eindämmung der 
Abwanderung hoch qualifizierter Arbeitskräfte zu schaffen und jungen Menschen 
unabhängig von ihrer Herkunft die gleichen Chancen zu bieten;

Q. in der Erwägung, dass „Brain Waste“ bzw. Bildungsverschwendung definiert wird als 
Phänomen, das Arbeitnehmer mit höheren akademischen Graden oder beruflichen 
Qualifikationen betrifft, die entweder arbeitslos oder an Arbeitsplätzen tätig sind, die 
nicht zu ihrer Ausbildung oder ihren beruflichen Qualifikationen passen; in der 
Erwägung, dass die Schaffung von Weiterbildungs- und Umschulungsmöglichkeiten 
wesentlich dazu beiträgt, das Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und 
-nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu begrenzen; in der Erwägung, dass eine deutliche 
Abwanderung von hoch qualifizierten jungen Menschen, insbesondere Frauen, 
stattfindet, die ländliche Regionen und weniger entwickelte Gebiete auf der Suche nach 
einer der persönlichen und beruflichen Entwicklung förderlichen Umgebung verlassen; 
in der Erwägung, dass aktuellen Daten zufolge hoch qualifizierte Arbeitskräfte im 
Zeitraum 2012-2019 zu den mobilsten Arbeitnehmern zählten37, was beweist, dass eine 
wissensbasierte Wirtschaft wesentlichen Einfluss auf die Mobilität innerhalb der EU 
hat; 

R. in der Erwägung, dass Bindungsstrategien nicht nur Berufe umfassen sollten, für die 
hoch qualifizierte Arbeitskräfte gefragt sind, sondern alle Berufe, da das Wohlbefinden 
aller Arbeitskräfte gewahrt werden und das soziale und industrielle Gefüge der 
Regionen der EU verbessert werden muss;

S. in der Erwägung, dass mit dem Europäischen Jahr der Kompetenzen die Schaffung von 
qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen und von Strategien zur Bindung von 
Arbeitskräften fördern sollte, da dies der beste Weg ist, um qualifizierte Arbeitskräfte zu 
gewinnen und zu binden sowie Anreize für Arbeitgeber zu schaffen, in die Entwicklung 
der Fähigkeiten ihrer Arbeitnehmer insbesondere in den grünen und digitalen Branchen 
zu investieren;

T. in der Erwägung, dass in der EU noch immer eine digitale Kluft in Bezug auf 
Geografie, Geschlecht, Bildungsniveau, sozioökonomischen Status und Einkommen 
besteht, die einige Menschen und Unternehmen daran hindert, die Vorteile des digitalen 
Wandels zu nutzen; in der Erwägung, dass diese Kluft die Isolation bestimmter 
Regionen verstärken könnte;

37 Europäische Kommission, „Rangordnung – die Berufe mit der größten Mobilität“, Datenbank der 
reglementieren Berufe, aufgerufen am 27. Oktober 2023. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/statistics/establishment/ranking
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U. in der Erwägung, dass die Gebiete in äußerster Randlage aufgrund ihrer in Artikel 349 
AEUV anerkannten Besonderheiten besonders anfällig für die Abwanderung hoch 
qualifizierter Arbeitskräfte sind; in der Erwägung, dass diese Gebiete eine höhere 
Arbeitslosigkeit und niedrigere Bildungsquoten aufweisen, während der Anteil der 
NEET in diesen Gebieten über dem EU-Durchschnitt liegt;38 in der Erwägung, dass 
junge Menschen aus Gebieten in äußerster Randlage häufig dazu gezwungen sind, in 
andere Regionen umzuziehen, um ihren Bildungsweg fortzusetzen, eine bestimmte 
Ausbildung zu absolvieren oder einen Arbeitsplatz zu finden, was sich erheblich auf die 
Demografie und die Entwicklung dieser Gebiete auswirkt; 

V. in der Erwägung, dass bei den politischen Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der 
Abwanderung hoch qualifizierter Arbeitskräfte und der negativen Auswirkungen 
demografischer Trends die vier Freiheiten, insbesondere die Freizügigkeit von 
Personen, gewahrt bleiben müssen und keinesfalls die Migration von EU-Bürgern 
innerhalb der EU oder in Drittländer behindert werden darf;

W. in der Erwägung, dass der Ansatz der Prüfung der Auswirkungen auf den ländlichen 
Raum nach der Veröffentlichung der langfristigen Vision für die ländlichen Gebiete 
mehr Bedeutung erlangt hat; in der Erwägung, dass dieser Ansatz nicht nur in einer 
allgemeinen Neubetrachtung sämtlicher EU-Maßnahmen aus der Perspektive des 
ländlichen Raums bestehen sollte, um selbige an diese Umgebungen anzupassen, 
sondern auch die Bewertung demografischer Aspekte, geschlechtsspezifischer 
Auswirkungen, der Konsequenzen für die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben 
und der Möglichkeit zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Anwerbung von 
Talenten für dünn besiedelte Gebiete umfassen muss; in der Erwägung, dass diese 
Aspekte in den EU-Rechtsvorschriften berücksichtigt werden sollten, indem vor der 
Ausarbeitung politischer Maßnahmen für ländliche und dünn besiedelte Gebiete 
Folgenabschätzungen durchgeführt werden;

X. in der Erwägung, dass im aktuellen Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) und Kohäsionsfonds besonderes Augenmerk auf die entwicklungsbezogenen 
Herausforderungen auf der Ebene der NUTS-3-Regionen und der dünn besiedelten 
lokalen Verwaltungseinheiten gelegt wird, insbesondere auf Einheiten mit einer 
Bevölkerungsdichte von weniger als 12,5 Einwohnern pro Quadratkilometer und auf 
Gebiete, die im Zeitraum 2007-2017 einen durchschnittlichen jährlichen 
Bevölkerungsrückgang von mindestens 1 % verzeichnet haben; in der Erwägung, dass 
die Mitgliedstaaten nach dem EFRE und dem Kohäsionsfonds im Rahmen der 
Kohäsionspolitik für diese Gebiete spezifische freiwillige Aktionspläne auf lokaler 
Ebene erarbeiten können, um diesen bevölkerungspolitischen Herausforderungen zu 
begegnen; in der Erwägung, dass diese Gebiete eher in die Kategorie der „weniger 
entwickelten“ Regionen fallen;

Y. in der Erwägung, dass Anhang XXVI der Dachverordnung, in dem die Methode für die 
Zuweisung der Gesamtmittel pro Mitgliedstaat für das politische Ziel „Investitionen in 
Beschäftigung und Wachstum“ des EFRE und des Kohäsionsfonds insbesondere für die 
als „weniger entwickelte“ Regionen eingestuften Regionen festgelegt wird, über das 

38 Mitteilung der Kommission vom 3. Mai 2022 mit dem Titel „Die Menschen in den Mittelpunkt stellen – 
nachhaltiges und inklusives Wachstum sichern – das Potenzial der Gebiete in äußerster Randlage der EU 
erschließen“ (COM(2022)0198).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52022DC0198
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52022DC0198
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:52022DC0198
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BIP und die Arbeitslosenquote hinausgeht und nun auch Kriterien wie den 
Bildungsstand und die Nettomigration beinhaltet und somit eine pluralistischere Realität 
widerspiegelt als die Maßnahmen, bei denen ausschließlich das Einkommen pro Land 
berücksichtigt wird; in der Erwägung, dass die Methode für diese Zuweisungen 
angesichts der besonderen Herausforderungen der Regionen in einer 
Entwicklungsblockade überarbeitet und verbessert werden könnte; 

Z. in der Erwägung, dass zu den aus der Nutzung des vorherigen EFRE in Krisenzeiten 
gewonnenen Erkenntnissen unter anderem die neu eingeführte größere Flexibilität bei 
der Nutzung des verbleibenden Teils des vorherigen Programmplanungszeitraums 
gehörte, die von den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und 
Interessenträgern begrüßt wurde, da hiermit sichergestellt wurde, dass die betroffenen 
Regionen die notwendige Unterstützung und erforderlichen Ressourcen für die 
Abmilderung der negativen Auswirkungen von Krisen erhalten, was eine schnellere 
Entscheidungsfindung und die Berücksichtigung größerer Flexibilität bei der Gestaltung 
der künftigen Kohäsionspolitik ermöglicht hat;

AA. in der Erwägung, dass mit der Mitteilung der Kommission mit dem Titel 
„Talenterschließung in den Regionen Europas“ ein Talentförderungsmechanismus auf 
den Weg gebracht wird, mit dem sowohl das Angebot von als auch die Nachfrage nach 
Kompetenzen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen wirtschaftlichen 
Gegebenheiten der einzelnen Regionen gefördert werden; in der Erwägung, dass dieser 
Mechanismus eine neue Strategie für die intelligente Anpassung der Regionen an den 
demografischen Übergang sowie direkte finanzielle Unterstützung im Rahmen 
bestehender Instrumente umfasst und somit innovativen Lösungen für die bisher noch 
nicht berücksichtigten unterschiedlichen demografischen Gegebenheiten den Weg 
ebnet;

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Talenterschließung in den 
Regionen Europas“, die der erste wichtige Beitrag zum Europäischen Jahr der 
Kompetenzen ist, sowie deren allgemeines Ziel der Förderung, Bindung und 
Anwerbung von Talenten, um alle Regionen in dynamische Standorte umzuwandeln; 
begrüßt die als Mechanismen zur Vermeidung wirtschaftlicher, sozialer, territorialer 
und geschlechtsspezifischer Unterschiede zwischen den von dem ökologischen und dem 
digitalen Wandel betroffenen Bürgern angekündigten Strategien; weist darauf hin, dass 
neue Herausforderungen neue Beiträge erfordern, und fordert eine Aufstockung der 
Kohäsionspolitik mit neuen Haushaltsmitteln für die Bewältigung neuer 
Herausforderungen; ist der Ansicht, dass bei der Gestaltung von EU-Strategien der 
Ansatz der Prüfung der Auswirkungen auf den ländlichen Raum unbedingt eine 
Folgenabschätzung im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung, die Nähe und 
Zugänglichkeit öffentlicher Dienste, die Schaffung von hochwertigen Arbeitsplätzen, 
den Bildungs- und Ausbildungsrahmen sowie auf geschlechtsspezifische Fragen im 
ländlichen Raum umfassen sollte; betont, dass die digitale Bildung und Ausbildung im 
Einklang mit den digitalen Zielen der EU für 2030 gefördert werden muss, um das 
allgemeine Niveau der digitalen Fähigkeiten und Kompetenzen anzuheben und so die 
Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Menschen zu erhöhen und dem ländlichen 
Raum neues Leben einzuhauchen;
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2. ist der Ansicht, dass die Einrichtung der Beobachtungsstelle für den ländlichen Raum 
als Gelegenheit genutzt werden sollte, um Datenbanken zu verbessern, insbesondere mit 
der Erhebung von nach Alter und Geschlecht aufgeschlüsselten Daten, und die Situation 
vor Ort besser abzubilden; 

3. betont, dass gemäß den Forderungen des Parlaments in seiner Entschließung vom 
14. September 2021 die Belange von Gebieten in äußerster Randlage in die von der 
Kommission in ihrer Mitteilung „Talenterschließung in den Regionen Europas“ 
vorgestellten Strategien und Mechanismen einbezogen werden müssen, was bedeutet, 
dass die Besonderheiten dieser Gebiete in äußerster Randlage bei Initiativen und 
Legislativvorschlägen der Union und bei interinstitutionellen Verhandlungen 
durchgängig berücksichtigt werden müssen, um sicherzustellen, dass eine Anpassung an 
die lokalen Gegebenheiten dieser Gebiete erfolgt;

4. betont erneut die Bedeutung der Schlussfolgerungen des Sozialgipfels von Porto im Jahr 
2021, in denen die Kommission und die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, ein Paket 
zur sozialen Resilienz (Social Resilience Package) als Bündel von Maßnahmen zur 
Stärkung der Sozialfürsorge- und Sozialschutzsysteme in der EU zu schnüren; hebt den 
Stellenwert der Europäischen Säule sozialer Rechte als Richtschnur für ein sozialeres 
Europa und ihren Aktionsplan als konkrete Instrumente zur Verbesserung der 
Lebensqualität der EU-Bürger hervor;

5. stellt fest, dass das Fehlen eines verbindlichen Rechtsrahmens für hochwertige Praktika 
zu einer höheren sozialen Ausgrenzung junger Menschen vom Arbeitsmarkt geführt hat, 
insbesondere von Menschen aus sozial schwachen Verhältnissen und Menschen mit 
Behinderungen; fordert die Kommission auf, eine Richtlinie zur Schaffung von 
Mindestqualitätsstandards vorzuschlagen, die auch Vorschriften über die Dauer, die 
faire Vergütung und den Zugang zu sozialem Schutz bei Ausbildungsplätzen auf dem 
offenen Arbeitsmarkt enthält, um einen angemessenen Lebensstandard sicherzustellen;

6. weist darauf hin, dass es wichtig ist, Kindern die Landwirtschaft auch in der frühen 
Kindheit durch theoretischen und praktischen Schulunterricht näherzubringen; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bestehende Programme zu stärken und 
zusätzliche Maßnahmen in diesem Bereich zu ergreifen; 

7. besteht darauf, dass es wichtig ist, Junglandwirte angemessen zu unterstützen, damit sie 
unter sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten nachhaltige 
landwirtschaftliche Verfahren, auch im Hinblick auf Agrarökologie und 
ökologische/biologische Landwirtschaft, entwickeln können, um die Vitalität der 
Gebiete zu erhalten;

8. weist darauf hin, dass das vierte politische Ziel des EFRE und des Kohäsionsfonds39 
bereits die Schaffung eines sozialeren und inklusiveren Europas durch die Umsetzung 
der europäischen Säule sozialer Rechte vorsieht; ist der Ansicht, dass es für die 
Erreichung dieser Ziele sowie den sozialen Zusammenhalt und die Aufwärtskonvergenz 
von entscheidender Bedeutung ist, durch die Entwicklung einer zugänglichen 
Infrastruktur für mehr Gleichberechtigung beim Zugang zu inklusiven und 
hochwertigen Dienstleistungen in den Bereichen der allgemeinen und beruflichen 

39 Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d.
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Bildung, einschließlich frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung, und des 
lebenslangen Lernens zu sorgen; hält es für wesentlich, dass das vierte politische Ziel 
mit der langfristigen Vision der Kommission für die ländlichen Gebiete einhergehen 
sollte, da es sich bei den demografischen Herausforderungen um ein multidimensionales 
Phänomen handelt, das die Regionen in der EU auf unterschiedliche Weise betrifft; 

9. weist darauf hin, dass gemäß dem achten Kohäsionsbericht die größten Triebkräfte für 
die Migration und die Abwanderung hoch qualifizierter Arbeitskräfte in den Regionen 
der EU der unangemessene Zugang zu hochwertigen öffentlichen und sozialen 
Dienstleistungen, insbesondere im Bereich Bildung und Gesundheitsversorgung, ein 
Mangel an ansprechenden beruflichen Perspektiven mit wettbewerbsfähigen Löhnen 
sowie Unzulänglichkeiten bei grundlegenden Infrastrukturen wie Verkehrsnetzen und 
Hochgeschwindigkeitsinternetanschlüssen sind; begrüßt, dass der „Grundsatz, dem 
Zusammenhalt nicht zu schaden“ eingeführt wird, dem zufolge „keine Maßnahme [...] 
den Konvergenzprozess behindern oder zu regionalen Unterschieden beitragen [sollte]“; 
fordert die Kommission auf, diesen Grundsatz im Rahmen des Europäischen Semesters 
zu stärken und weiterzuentwickeln und die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften auf allen Ebenen der mit dem Europäischen Semester und seinen 
länderspezifischen Empfehlungen im Zusammenhang stehenden Verfahren 
einzubeziehen;

10. fordert die Kommission auf, in ihren länderspezifischen Empfehlungen den aktuellen 
Stand des Zusammenhalts auf NUTS-2-Ebene in den Mitgliedstaaten abzubilden, um 
das Maß an Konvergenz von Regionen mit Entwicklungsrückstand im Hinblick auf den 
EU-Durchschnitt zu überwachen, und sie um eine Analyse der bestehenden politischen 
Strategien, die die Situation erklären könnten, sowie mögliche Maßnahmen zur 
Beseitigung regionaler Unterschiede zu ergänzen; ist der Ansicht, dass in den 
länderspezifischen Empfehlungen messbare und verbindliche soziale Ziele auf 
territorialer Ebene festgelegt werden sollten, die auf die Verringerung von 
Ungleichheiten und sozialer und wirtschaftlicher Ausgrenzung im Einklang mit der 
europäischen Säule sozialer Rechte und den Zielen für nachhaltige Entwicklung 
abzielen;

11. betont, wie wichtig die Überarbeitung der EU-Steuervorschriften ist, um grüne und 
soziale Investitionen in den Regionen und Gebieten zu unterstützen, in denen sie am 
dringendsten benötigt werden; fordert die Kommission auf, soziale und territoriale 
Investitionen zu erleichtern, indem die nationale Mitfinanzierung der Kohäsionsfonds 
von den Defizit- und Schuldenberechnungen für die Regionen „in einer 
Entwicklungsblockade“ ausgenommen wird, um die soziale Investitionslücke und die 
zunehmenden territorialen Unterschiede zwischen den EU-Regionen anzugehen;

12. begrüßt die Einrichtung des Talentförderungsmechanismus und seiner acht spezifischen 
Säulen, mit dem Talente in Regionen gefördert werden sollen, die sich in einer von der 
Kommission als Talententwicklungsblockade bezeichneten Lage befinden oder von 
einer solchen Blockade bedroht sind; fordert klare und objektive Kriterien für die 
Definition von Regionen, die sich in einer Talententwicklungsblockade befinden oder 
von einer solchen bedroht sind; weist auf die besorgniserregende Zunahme der sich in 
dieser Blockade befindenden Regionen hin und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, diese Herausforderung ernsthaft anzugehen und die 
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Regionen, die sich in einer Talententwicklungsblockade befinden oder von einer 
solchen bedroht sind, zu einer zentralen Priorität ihrer Maßnahmen und Investitionen im 
Rahmen der Kohäsionspolitik zu machen;

13. unterstreicht das Potenzial des Instruments für technische Unterstützung bei der 
Bereitstellung von maßgeschneiderter Fachkompetenz und gezielten Lösungen für die 
Mitgliedstaaten, Regionen und lokalen Gebietskörperschaften, damit diese intelligente 
nachhaltige und sozial verantwortliche Reformen zur Bewältigung der vielfältigen 
Herausforderungen, denen sich diese Gebiete gegenübersehen, wie beispielsweise 
Bevölkerungsschwund und Fachkräftemangel, konzipieren und umsetzen können; 
fordert, in das Instrument eine spezifische Unterstützung für geschlechtsbedingte 
Herausforderungen aufzunehmen, durch die derzeit die Hälfte der jungen Generation in 
den Regionen an der vollen Ausschöpfung ihres Potenzials gehindert wird; weist erneut 
darauf hin, dass dieses Instrument bei der Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der 
Umsetzung von Strategien und Reformen, die für ihre wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung relevant sind, an die Beteiligung der Sozialpartner gekoppelt werden 
sollte; fordert eine stärkere technische Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der 
Umsetzung des Talentförderungsmechanismus; 

14. betont, dass die Mitgliedstaaten und regionalen Gebietskörperschaften bei der 
Bekämpfung von Ungleichheiten der Geschlechter in allen Bereichen – von der Bildung 
bis zur Beschäftigung – eine zentrale Rolle spielen, und fordert daher weitere finanzielle 
Unterstützung für Regionen mit einer geringeren Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt, 
um die Chancengleichheit zu fördern; weist darauf hin, dass Maßnahmen zur Stärkung 
der Sozialpolitik wie Elternurlaub und Erschwinglichkeit der frühkindlichen Betreuung, 
Bildung und Erziehung einen Ausstrahlungseffekt auf die Teilhabe von Frauen am 
Arbeitsmarkt haben, insbesondere in weniger entwickelten Regionen;

15. fordert die Kommission auf, eine Taskforce für die Umsetzung des 
Talentförderungsmechanismus einzurichten, die von den Kommissionsmitgliedern mit 
Zuständigkeit für Kohäsion und Reformen, Demokratie und Demografie und 
Beschäftigung und soziale Rechte gemeinsam geleitet wird; ist der Ansicht, dass dieser 
Taskforce einschlägige Interessenträger wie Vertreter der lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften, des Privatsektors sowie von Hochschulen und nichtstaatlichen 
Organisationen angehören sollten; 

16. fordert die Kommission auf, den Mitgliedstaaten auf Programmebene Flexibilität 
einzuräumen, damit dringend spezifische gezielte Maßnahmen, Programme und 
Strategien zur Unterstützung dieser Regionen durch einen differenzierten und 
territorialen Ansatz angenommen werden können; fordert, dass für Regionen, die sich in 
einer Talententwicklungsblockade befinden oder von einer solchen bedroht sind, 
gezielte, intelligente und spezialisierte Strategien konzipiert und umgesetzt werden; 

17. begrüßt die Einleitung einer neuen Initiative für die intelligente Anpassung der 
Regionen an den demografischen Wandel und eine neue Aufforderung zur Einreichung 
von Vorschlägen im Rahmen der Europäischen Stadtinitiative; fordert die Kommission 
auf, sicherzustellen, dass bei der Auswahl der begünstigten Regionen und Gebiete 
besonderes Augenmerk auf die geografische Ausgewogenheit, den Entwicklungsstand 
der betreffenden Regionen und die digitale Kluft zwischen Stadt und Land in der EU 
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gerichtet wird; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Regionen mit 
Entwicklungsrückstand, einschließlich Regionen in einer Entwicklungsblockade und 
ländliche Gebiete, weniger benachteiligt sind, wenn sie sich an offenen EU-
Ausschreibungen zur Vergabe von bahnbrechenden Projekten und Projekten für 
innovative Ideen beteiligen;

18. ist der Ansicht, dass im Rahmen des Talentförderungsmechanismus entwickelte 
Strategien sich auf die Entwicklung hochwertiger Arbeits- und Ausbildungsmärkte, die 
Schaffung neuer Beschäftigungsmöglichkeiten zu attraktiven Löhnen, die Sicherstellung 
angemessener Lebensstandards, die Unterstützung von Regionen bei der Gewinnung 
europäischer Mittel, die Optimierung öffentlicher Dienstleistungen und Infrastrukturen, 
die Förderung der Diversifizierung der Wirtschaft und die Schaffung eines attraktiven 
Unternehmensumfelds und eines sozialen Zusammenhalts konzentrieren sollten, um die 
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Regionen und der EU insgesamt 
zu stärken;

19. begrüßt die Pilotprojekte, mittels derer die Kommission maßgeschneiderte technische 
Unterstützung für ausgewählte Regionen bereitgestellt hat, die zu 100 % aus dem EU-
Haushalt finanziert wird, um Strategien zur Bindung und Anwerbung von Talenten zu 
entwickeln und umzusetzen; ist der Ansicht, dass die personalisierte technische 
Unterstützung der Kommission im Mehrjährigen Finanzrahmen für den Zeitraum nach 
2027 auf alle 46 Regionen, die sich bereits in einer Talententwicklungsblockade 
befinden, und auf alle 36 Regionen, die drohen, in der Zukunft in eine solche zu 
geraten, ausgeweitet werden sollte;

20. weist darauf hin, dass der Talentförderungsmechanismus mit anderen EU-Initiativen im 
Rahmen des Migrations- und Asylpakets wie den Fachkräftepartnerschaften und dem 
Talentpool verknüpft werden muss, die geschaffen wurden, um qualifizierte 
ausländische Arbeitskräfte mit nachgefragten Kompetenzen in die EU zu holen; fordert 
die Kommission auf, den Mitgliedstaaten über den Talentförderungsmechanismus 
technische Unterstützung für die Ausarbeitung von Strategien anzubieten, mit denen 
Talente wieder für ihre Herkunftsregionen gewonnen werden sollen;

21. weist darauf hin, dass das Recht auf Wohnung eine der sozialen Säulen der 
Europäischen Union darstellt; ist der Ansicht, dass Anreize geschaffen werden müssen, 
damit angemessener Wohnraum zu erschwinglichen Preisen garantiert wird, sodass 
Abwanderung vermieden wird und Talente sich für eine Rückkehr in ihre Herkunftsorte 
entscheiden;

22. weist darauf hin, dass weniger entwickelte Regionen dieselben Merkmale aufweisen 
wie diejenigen, die als „von einer Talententwicklungsblockade betroffen“ betrachtet 
werden, z. B. eine geringe Bevölkerungsdichte, schwache wirtschaftliche Ressourcen 
aufgrund von geringen Investitionsmöglichkeiten und geringer Beschäftigungsfähigkeit, 
fehlende Infrastruktur, eine alternde Bevölkerung und ein Rückgang der Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter, und dass Menschen mit niedrigem sozioökonomischem Status 
in diesen Regionen in Armut leben; stellt fest, dass eine beträchtliche Zahl an 
Übergangsregionen als Regionen gelten, die „drohen, in eine 
Talententwicklungsblockade zu geraten“; weist darauf hin, dass bei der Kategorisierung 
von Regionen, die drohen, in eine Entwicklungsblockade zu geraten, auch jene 
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Regionen berücksichtigt werden müssen, die als „weniger entwickelt“ im Sinne von 
Artikel 108 Absatz 2 der Dachverordnung gelten; betont jedoch, dass die 
demografischen Herausforderungen alle EU-Regionen betreffen und neue territoriale 
Ungleichheiten erzeugen können, wenn nichts dagegen unternommen wird; besteht in 
diesem Zusammenhang darauf, dass Ungleichheiten zwischen den Regionen 
angegangen werden müssen, auch in stärker entwickelten Regionen;

23. ist zutiefst besorgt darüber, dass in der Europäischen Union jedes vierte Kind von 
Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht ist, die bekanntermaßen lebenslange mentale, 
soziale und wirtschaftliche Auswirkungen haben; betont, dass diese Auswirkungen die 
betroffenen Bürger daran hindern, ihr Talent voll auszuschöpfen;

24. weist auf die Zunahme der Obdachlosigkeit hin, von der in Europa über 
895 000 Menschen betroffen sind;40 fordert die Mitgliedstaaten und die EU auf, ihre 
Bemühungen zu verstärken, damit alle Bürger Zugang zu den grundlegenden 
materiellen Voraussetzungen haben, die für ein Leben in Würde notwendig sind, 
einschließlich des Zugangs zu Obdach und zu sanitären Einrichtungen, die sie auch für 
eine wirksame Teilhabe am Arbeitsmarkt benötigen;

25. betont den mentalen, sozialen und wirtschaftlichen Tribut gesellschaftlicher und – in 
vielen Mitgliedstaaten – institutionalisierter Vorurteile und Diskriminierung gegen 
LGBTIQ+-Personen und weist darauf hin, dass die betreffenden Personen dadurch 
daran gehindert werden können, ihr Talent voll auszuschöpfen;

26. erachtet die Inklusion von Bürgern mit körperlichen Behinderungen als sehr wichtig 
und fordert gezielte Maßnahmen zur Erschließung ihres Talents durch Stärkung ihrer 
Teilhabe am Arbeitsmarkt;

27. weist darauf hin, dass es durch die Mindestlöhne nicht gelungen ist, mit den anderen 
Gehältern in vielen Mitgliedstaaten Schritt zu halten, wodurch sich die 
Erwerbstätigenarmut und die Einkommensungleichheiten verschärft haben und die 
Fähigkeit von Geringverdienern, wirtschaftliche Schwierigkeiten zu bewältigen, 
verringert wird; ist der Ansicht, dass die Einführung eines garantierten Mindestlohns auf 
europäischer Ebene die Abwanderung von Talenten verringern könnte;

28. befürwortet die Finanzierung spezifischer Maßnahmen zur Bewältigung der 
demografischen Herausforderungen über den mehrjährigen Finanzrahmen mit einer 
spezifischen Mittelveranschlagung für Regionen, die mit schweren und dauerhaften 
wirtschaftlichen und demografischen Schwierigkeiten konfrontiert sind; hält es in 
diesem Zusammenhang für notwendig, die spezifischen Instrumente der 
Kohäsionspolitik neu zu gestalten und in diesem Sinne Indikatoren, die das BIP 
ergänzen, wie demografische, soziale und ökologische Kriterien und die Zahl der 
NEET, bei der Zuweisung von Mitteln mehr Gewicht beizumessen und im Rahmen der 
thematischen Ziele mehr Flexibilität einzuräumen; betont, dass, wo immer es möglich 
ist, Synergien zwischen der Kohäsionspolitik und der Gemeinsamen Agrarpolitik 
geschaffen werden müssen, um gegen den Bevölkerungsschwund in ländlichen 
Gebieten vorzugehen; besteht darauf, dass die Arbeitslosigkeit und 
Jugendarbeitslosigkeit, der Anteil der Menschen mit Hochschulabschluss und die 

40 FEANTSA, „Report: 8th Overview of Housing Exclusion in Europe 2023“, 5. September 2023.

https://www.feantsa.org/en/report/2023/09/05/report-8th-overview-of-housing-exclusion-in-europe-2023?bcParent=27%20%3E
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Abwanderung von jungen Arbeitskräften berücksichtigt werden müssen, um ein 
genaueres Bild der sozioökonomischen Lage auf regionaler und subregionaler Ebene zu 
vermitteln;

29. betont, dass in Regionen, die sich in einer Talententwicklungsblockade befinden oder 
von einer solchen bedroht sind, der Anteil der Bevölkerung, der im ländlichen Raum 
lebt, höher ist als im EU-Durchschnitt und dass eine Wiederbelebung ländlicher Gebiete 
unerlässlich ist; begrüßt die langfristige Vision für die ländlichen Gebiete der EU und 
die Einführung des Pakts für den ländlichen Raum sowie des EU-Aktionsplans für den 
ländlichen Raum; bedauert jedoch, dass für diese Initiativen keine spezifische und 
gezielte finanzielle Unterstützung vorgesehen ist; fordert die Kommission daher auf, im 
nächsten Programmplanungszeitraum mindestens 5 % der Kohäsionsmittel auf 
nationaler Ebene für den ländlichen Raum vorzusehen;

30. hebt hervor, dass die Entwicklung des ländlichen Raums einen multidimensionalen 
Charakter hat, der über die Landwirtschaft hinaus Auswirkungen hat; beharrt darauf, 
dass ein Mechanismus zur Prüfung der Auswirkungen von EU-Gesetzgebungsinitiativen 
auf den ländlichen Raum eingeführt werden muss; stellt fest, dass nur 11,5 % der 
Bevölkerung in den ländlichen Gebieten in der Land- und Forstwirtschaft sowie 
Fischerei tätig sind;41 fordert daher, dass der Europäische Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums wieder als separater Fonds in den strategischen 
Rahmen der Dachverordnung aufgenommen wird; hebt hervor, dass die Möglichkeiten 
und Synergieeffekte für Investitionen in ländliche Gebiete über die Landwirtschaft 
hinaus sowie für die regionale Entwicklung durch einen integrierten Multifonds-Ansatz 
gestärkt werden, wenn der ELER Teil des Kohäsionsfonds ist; 

31. hält es für notwendig, sich für eine Neuformulierung der Methode für die 
Mittelzuweisung im Rahmen der Kohäsionspolitik und der Kofinanzierungskriterien 
einzusetzen und dabei weitere Indikatoren zu berücksichtigen, beispielsweise 
Bevölkerungsentwicklungen, territoriale Zersplitterung, die Alterung der Bevölkerung 
und negatives Wirtschaftswachstum; fordert eine stärkere Gewichtung demografischer 
Variablen bei der Zuweisung der Kohäsionsmittel; betont, dass die Einbeziehung der 
Sozialpartner in die Konzeption neuer Maßnahmen und Strategien äußert wichtig ist;

32. hebt den wertvollen Beitrag zur Entwicklung des ländlichen Raums hervor, den die 
Maßnahmen im Rahmen des LEADER-Programms leisten, das darauf abzielt, lokale 
Akteure in die Konzeption und Umsetzung von Strategien, in 
Entscheidungsfindungsprozesse und in die Mittelzuweisung für die Entwicklung ihrer 
ländlichen Gebiete einzubeziehen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
LEADER durch die Erhöhung seiner Mittelausstattung, die Sicherstellung eines hohen 
Maßes an Autonomie der lokalen Aktionsgruppen hinsichtlich ihrer Zusammensetzung 
und Entscheidungsfindungsprozesse und die Verringerung des Verwaltungsaufwands zu 
stärken;

33. hält es für wesentlich, die Exekutiv- und Verwaltungskapazitäten der lokalen 
Verwaltungen zu stärken und zu verbessern, Bürokratie abzubauen, das Gefälle 
zwischen den Mitgliedstaaten zu verringern und eine engere Zusammenarbeit zwischen 
den regionalen Gebietskörperschaften und den verschiedenen regionalen und lokalen 

41 ABl. C 125 vom 5.4.2023, S. 100.
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Interessenträgern wie Sozialpartnern und Zivilgesellschaft zu fördern; weist erneut 
darauf hin, dass es wichtig ist, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, auch im 
Rahmen des Interreg-Programms, zu fördern, um gemeinsame politische Initiativen zu 
entwickeln und bewährte Verfahren auszutauschen, um auf diese Weise die 
Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit von Forschungszentren, Hochschulen und 
sonstigen Wissenseinrichtungen und Einrichtungen zur beruflichen Weiterbildung zu 
stärken;

34. hält es für notwendig, den Austausch bewährter Verfahren zwischen den nationalen und 
lokalen Behörden der verschiedenen Mitgliedstaaten zu verbessern; fordert die 
Kommission auf, im Rahmen des Erasmus+-Programms ein neues 
Ausbildungsprogramm für Bedienstete der öffentlichen Verwaltung einzurichten, um 
ihnen die Möglichkeit zu geben, zu erfahren, wie europäische, nationale und lokale 
Strategien in anderen Mitgliedstaaten konzipiert und umgesetzt werden;

35. weist darauf hin, dass Bürger, die in der EU mit Armut, sozialer Ausgrenzung und 
Marginalisierung konfrontiert sind, in Bezug auf Zugang zu Bildung und zum 
Arbeitsmarkt unverhältnismäßig stark an der Ausschöpfung ihres Potenzials gehindert 
werden;

36. weist darauf hin, wie wichtig die Förderung eines gesunden und aktiven Lebensstils als 
Vorstufe zur Anwerbung, Ausbildung und Bindung von Talenten ist;

37. stellt fest, dass die jüngsten geopolitischen Entwicklungen Lücken in der 
Cybersicherheit und Verteidigung der EU aufgezeigt haben und dass – wie in der 
aktuellen Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Schließung der Fachkräftelücke im 
Cybersicherheitsbereich zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit, des Wachstums und 
der Resilienz in der EU“42 eingeräumt wurde – die Sicherheit der EU nur mithilfe des 
wertvollsten Guts der EU sichergestellt werden kann: mithilfe der Menschen; fordert die 
EU und ihre Mitgliedstaaten daher auf, einen realistischen Fahrplan zur Schließung der 
Fachkräftelücke im Cybersicherheitsbereich vorzulegen, in dessen Rahmen das Thema 
Cybersicherheit Teil der Aus- und Weiterbildungsprogramme wird und dafür gesorgt 
wird, dass junge Menschen, einschließlich Menschen in benachteiligten Regionen wie 
Inseln, dünn besiedelten, ländlichen und abgelegenen Gebieten, Zugang zu 
Ausbildungsstellen und Praktika erhalten;

38. weist darauf hin, dass benachteiligte Regionen wie Inseln unverhältnismäßig stark von 
einer Abwanderung von Fachkräften und Kompetenzen betroffen sind, und fordert 
wirksame Maßnahmen dagegen, unter anderem eine Verbesserung des Zugangs zu 
Bildung, Berufsausbildungen, Weiterbildungen und innovativem und nachhaltigem 
Unternehmertum für schutzbedürftige Gruppen;

39. hält es für äußerst wichtig, dass die Mitgliedstaaten sowie ihre Regionen und lokalen 
Gebietskörperschaften in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren innovative Lösungen 
entwickeln, die auf einzelne Gebiete zugeschnitten sind, und betont, dass es keine 
Patentlösung für alle Probleme gibt; begrüßt den Vorschlag der Kommission, dass die 

42 Mitteilung der Kommission vom 18. April 2023 mit dem Titel „Schließung der Fachkräftelücke im 
Cybersicherheitsbereich zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit, des Wachstums und der Resilienz in der EU“ 
(„Akademie für Cybersicherheitskompetenzen“) (COM(2023)0207).
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Mitgliedstaaten thematische und regionale Arbeitsgruppen einrichten, um spezifische 
Herausforderungen im Rahmen des Talentförderungsmechanismus anzugehen; hält es 
für besonders wichtig, dass diese Arbeitsgruppen Partnerschaften insbesondere 
zwischen entwickelten Regionen und Regionen mit Entwicklungsrückstand, 
einschließlich Städten und ländlichen Gebieten, fördern, und zwar sowohl was die 
Entwicklung gemeinsamer Projekte und die Gewinnung europäischer Finanzmittel und 
privater oder ausländischer Investitionen als auch was die Konzeption von Bildungs- 
und Spezialisierungsprogrammen anbelangt;

40. besteht darauf, dass im Rahmen dieses neuen speziellen EU-Mechanismus ortsbasierte 
Strategien konzipiert und umgesetzt werden müssen, indem bei der lokalen Entwicklung 
ein Bottom-up-Ansatz verfolgt wird, um die Bevölkerung einzubeziehen und sie darin 
zu bestärken, Verantwortung für die Entwicklung ihrer Gebiete zu übernehmen; hält 
eine Ausweitung des Modells des Programms „Digitales Europa“ für notwendig, bei 
dem weniger innovative Regionen mit den innovativsten Regionen im Rahmen einer 
Zusammenarbeit zusammengebracht werden, um durch Ausnutzung der spezifischen 
Vorzüge der einzelnen Regionen neue Wertschöpfungsketten in der EU aufzubauen; 

41. betont, dass gemeinsam Strategien und Lösungen erarbeitet werden müssen, um der 
Abwanderung von hoch qualifizierten Arbeitskräften und Talenten entgegenzuwirken 
und die Attraktivität von Gebieten in äußerster Randlage insbesondere für junge 
Menschen zu steigern; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, mit den 
lokalen Akteuren, insbesondere mit den lokalen und regionalen Behörden, mit 
Universitäten, Ausbildungsstätten, der Privatwirtschaft und zivilgesellschaftlichen 
Organisationen zusammenzuarbeiten, um in jedem Gebiet in äußerster Randlage die 
Einrichtung einer einheitlichen digitalen Anlaufstelle zu fördern, die junge 
Arbeitsuchende dabei unterstützt, vor Ort einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu 
finden, der ihrem Profil und ihren Fähigkeiten entspricht; betont, dass Vereinbarungen 
und Partnerschaften zwischen Bildungseinrichtungen, Ausbildungsstätten und lokalen 
Unternehmen dazu beitragen könnten, das Angebot an Praktikumsplätzen und 
Lehrstellen und die Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort in den Gebieten in äußerster 
Randlage zu fördern; fordert die Mitgliedstaaten außerdem auf, Rückkehrprogramme 
für aus Gebieten in äußerster Randlage stammende Arbeitnehmer und Beamte in ihre 
Heimatgebiete zu unterstützen;

42. betont, welches Potenzial die von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale 
Entwicklung hat, wenn es darum geht, lokale Lösungen für lokale Probleme zu finden 
und Strategien zu konzipieren, mit denen zur Vermeidung von Entwicklungsblockaden 
das Angebot von und die Nachfrage nach Talenten gefördert werden sollen; ist der 
Ansicht, dass die von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung für die 
Mitgliedstaaten obligatorisch sein sollte;

43. begrüßt die Tatsache, dass mithilfe der Mitteilung der Kommission die Zusammenarbeit 
zwischen regionalen Gebietskörperschaften, Sozialpartnern, Arbeitsämtern und 
Bildungs- und Ausbildungsanbietern gestärkt werden soll, und erachtet die Stärkung des 
sozialen Dialogs für sehr wichtig, um Unternehmen anzuwerben und die wirtschaftliche 
Entwicklung in den betroffenen Regionen zu fördern;
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44. weist darauf hin, dass öffentliche Dienste seit der Finanzkrise von 2008 durch die 
Einführung von Sparmaßnahmen, die Privatisierung und die Deregulierung von 
Arbeitsmarkteinrichtungen massiv unterfinanziert sind; hebt hervor, dass weniger 
entwickelte Regionen sowie ländliche und dünn besiedelte Gebiete unverhältnismäßig 
stark von diesen Maßnahmen betroffen sind, was die zunehmenden wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Ungleichheiten zwischen den EU-Regionen noch verschärft; 
fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Vorschriften für Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zu überarbeiten und dafür zu sorgen, dass diese 
Dienstleistungen für alle zugänglich sind;

45. bekräftigt, dass auf dem Arbeitsmarkt ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis erreicht 
werden muss, und betont, dass es wichtig ist, durch die aktive Schaffung von Anreizen 
und Möglichkeiten für eine entsprechende Ausbildung und Karriere von Mädchen und 
Frauen in diesen Bereichen und die Durchführung von Sensibilisierungskampagnen zur 
Überwindung von Stereotypen und Vorurteilen insbesondere in den MINT-Fächern 
weibliche Talente anzuwerben;

46. stellt fest, dass die Arbeitskräfte der EU dringend auf den grünen und digitalen Wandel 
vorbereitet werden müssen, und fordert die Mitgliedstaaten auf, diese Thematik im 
Bildungswesen bereits frühzeitig anzugehen, indem die Vermittlung von digitalen 
Kompetenzen und Umweltwissen Eingang in die Lehrpläne der Schulen findet; fordert 
die Erarbeitung einer Strategie für Partnerschaften im Bereich Berufsausbildung und 
Unternehmenspartnerschaften gemeinsam mit den Sozialpartnern, um digitale 
Kompetenzen und Umweltkompetenzen zu fördern;

47. weist erneut auf die Rolle von Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) in der Wirtschaft der EU hin und fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, Maßnahmen zur verstärkten Übernahme von marktreifen 
Innovationen durch KMU vorzuschlagen und Anreize dafür zu schaffen, dass KMU ihre 
Beschäftigten und Arbeitskräfte aus- und weiterbilden, insbesondere im Bereich digitale 
Kompetenzen;

48. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, spezifische Projekte für die 
Entwicklung von Initiativen zu finanzieren und zu fördern, mit denen der Zugang junger 
Menschen, einschließlich junger Menschen mit weniger Chancen und aus sozial 
benachteiligten Verhältnissen, zu hochwertiger Ausbildung und arbeitsbezogenen 
Ausbildungsangeboten, insbesondere für nicht ausreichend vertretene oder stark 
nachgefragte Berufsprofile, sichergestellt wird; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten ferner auf, die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze über garantierte 
hochwertige und bezahlte Ausbildungsstellen und Praktika zu fördern und dadurch die 
Rolle der Hochschulen zu stärken, die die Entwicklung von innovativen Start-ups, 
insbesondere der von jungen Menschen auf den Weg gebrachten Start-ups, durch eine 
Reihe von Dienstleistungen und Ressourcen, die sowohl direkt als auch über ein 
Partner-Netzwerk bereitgestellt werden, unterstützen sollten, und die Mitwirkung junger 
Menschen an ihrer Entwicklung zu fördern; ist der Ansicht, dass die 
Arbeitsmarktintegration von NEET Priorität haben muss; betont in diesem 
Zusammenhang, dass die Erhebung und Analyse von Daten zum 
Arbeitskräfteüberschuss und Arbeitskräftemangel besonders wichtig ist, um aktuelle 
Trends zu beobachten und den künftigen Bedarf auf dem Arbeitsmarkt zu 
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prognostizieren und gezielte Maßnahmen und hochwertige Aus- und 
Weiterbildungsstrategien zum Abbau von Qualifikationsungleichgewichten entwickeln 
zu können;

49. betont, welches Potenzial der Mechanismus für einen gerechten Übergang in Ergänzung 
zu anderen Finanzierungsinstrumenten im Rahmen der Kohäsionspolitik und der 
Aufbau- und Resilienzfazilität bei der Unterstützung der Entwicklung und Umsetzung 
umfassender Strategien zur Weiterbildung und Umschulung von Arbeitskräften und zur 
Stärkung der Dynamik und Attraktivität der Gebiete hat; fordert die Kommission in 
diesem Zusammenhang auf, bei der Umsetzung des Fonds für einen gerechten 
Übergang noch mehr Flexibilität zu gestatten, damit die betroffenen Gebiete die 
Finanzmittel vollständig nutzen können und eine Übertragung vermieden wird;

50. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Empfehlungen des Rates zu 
individuellen Lernkonten und einem europäischen Ansatz für Microcredentials 
umzusetzen, damit Instrumente für maßgeschneidertes Lernen für am stärksten 
benachteiligte Gruppen entwickelt werden können; betont, dass die Anerkennung von 
früheren Lernerfahrungen und bereits erworbenen Qualifikationen für die Ermöglichung 
der Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen sehr wichtig ist;

51. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre spezifischen Prioritäten in künftigen 
Partnerschaftsabkommen an ihren demografischen Bedürfnissen auszurichten; weist 
darauf hin, dass es von entscheidender Bedeutung ist, bei der Anwendung des EFRE 
und des Kohäsionsfonds auf bestimmte Projekte die demografischen Konsequenzen zu 
berücksichtigen;

52. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei der Digitalisierung öffentlicher 
Dienste Fortschritte zu erzielen und die Schulen, Hochschulen, Forschungszentren, das 
öffentliche Verkehrswesen, die effiziente Regierungsführung und digitale Verwaltung 
in diesen Wandel einzubeziehen und Maßnahmen zur Verbesserung der Zugänglichkeit 
von Diensten und Infrastrukturen, auch für Menschen mit Behinderungen, zu 
unterstützen;

53. bestärkt die Mitgliedstaaten darin, sicherzustellen, dass aktive Arbeitsmarktstrategien 
und Kohäsionsmittel Anreize für öffentliche Investitionen in nachhaltige hochwertige 
Arbeitsplätze bieten und zugleich für eine Verlagerung der Funktionsweise des 
aktuellen Bildungssystems und Arbeitsmarkts in Richtung eines Umfelds des 
lebenslangen Lernens und der kontinuierlichen Weiterbildung sorgen;

54. betont, dass ein verstärkter sozialer Dialog und Tarifverhandlungen zwischen den 
Gewerkschaften und Arbeitgebervertretungen Kernaspekte des europäischen 
Sozialmodells und wesentliche Instrumente für die territoriale Entwicklung und die 
Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze sind;

55. bedauert die Verschmutzung des Mittelmeerbeckens und die zunehmenden 
wirtschaftlichen, ökologischen, demografischen und sozialen Herausforderungen der 
Küstengebiete vor Ort; betont, dass innovative Unterrichtsmethoden und Kompetenzen 
im Bereich Seefahrt die entsprechenden Berufe attraktiver machen und eine 
wettbewerbsfähige und nachhaltige blaue Wirtschaft stärken könnten, insbesondere in 
den weniger entwickelten Regionen in den verschiedenen Meeresbecken der EU; ist der 
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Auffassung, dass Makroregionen eine Schlüsselrolle bei der Stärkung des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts der EU und ihrer nächsten 
Nachbarschaft spielen, indem Grenzgebiete bei der gemeinsamen Bewältigung 
spezifischer gemeinsamer Herausforderungen gestärkt werden; ist der Ansicht, dass eine 
makroregionale Strategie für den Mittelmeerraum mit aktiver Einbeziehung der 
betreffenden regionalen und lokalen Gebietskörperschaften ein großes Potenzial für die 
Diversifizierung der Tätigkeiten der Fischer und Aquakulturproduzenten, einschließlich 
Umschulung und Umstellung, besitzt und somit hochwertige und nachhaltige 
Arbeitsplätze in der blauen Wirtschaft schaffen kann;

56. nimmt zur Kenntnis, dass für Regionen, die sich in einer Talententwicklungsblockade 
befinden oder von einer solchen bedroht sind, direkte finanzielle Unterstützung im 
Rahmen der bestehenden Instrumente bereitgestellt wird, einschließlich des Instruments 
für Interregionale Innovationsinvestitionen, mit dem diese Regionen nun unterstützt 
werden; weist darauf hin, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten zur 
Optimierung der mit den verfügbaren Finanzierungsinstrumenten erzielten Ergebnisse 
steuerliche Anreize und Erleichterungen für Unternehmen ermitteln sollten, die in einer 
europäischen Region, die sich „in einer Talententwicklungsblockade“ befindet, tätig 
sind; bedauert jedoch, dass für diesen Zweck keine spezifische oder gezielte finanzielle 
Unterstützung vorgesehen ist; regt an, für den neuen Programmplanungszeitraum die 
Aufstellung eines europäischen Fahrplans zur Verringerung der Anzahl der NEET und 
zur Schaffung eines speziellen Schwerpunktbereichs im Rahmen des Europäischen 
Sozialfonds Plus zur Bekämpfung der Abwanderung hoch qualifizierter Arbeitskräfte 
und zur Förderung von Bildung und der Schaffung von Arbeitsplätzen vorzusehen; 
empfiehlt, diesen neuen Schwerpunktbereich mit den neuen Haushaltsmitteln zur 
Aufstockung der Mittel des Europäischen Sozialfonds Plus des aktuellen 
Programmplanungszeitraums zu finanzieren; 

57. stimmt der Halbzeitbewertung der kohäsionspolitischen Programme der Förderperiode 
2021-2027 zu, bei der die Möglichkeit besteht, die Situation von Regionen, die sich in 
einer Talententwicklungsblockade befinden oder von einer solchen bedroht sind, zu 
bewerten und die Planung der Kohäsionsmittel gegebenenfalls anzupassen;

58. räumt zudem ein, dass viele Regionen und Wirtschaftszweige mit dem Fortschreiten des 
grünen und des digitalen Wandels tiefgreifende Veränderungen vornehmen müssen, für 
die erhebliche Investitionen erforderlich sind; räumt daher ein, dass diese Regionen und 
Wirtschaftszweige zur Vermeidung eines massiven Arbeitsplatzverlusts 
maßgeschneiderte Unterstützung benötigen würden; ist der Ansicht, dass den 
Arbeitnehmern Weiterbildungs- und Umschulungsmöglichkeiten und alternative 
Beschäftigungsmöglichkeiten angeboten werden müssen, falls es infolge der durch den 
Wandel bedingten Herausforderungen zu einem Beschäftigungsrückgang kommen 
sollte; betont, dass die wirtschaftliche Diversifizierung der lokalen und regionalen 
Volkswirtschaften zur Förderung der lokalen Widerstandsfähigkeit unterstützt werden 
muss;

59. weist darauf hin, dass die Einrichtung von Forschungsinstituten und 
Forschernetzwerken dazu beitragen kann, die Abwanderung hoch qualifizierter 
Arbeitskräfte in Gebieten mit hoch qualifizierten wissenschaftlichen Forschenden zu 
bekämpfen; fordert die Mitgliedstaaten und ihre Regionen auf, Netzwerke von 
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Forschern und Instituten einzurichten, um die Mobilität dieser Fachkräfte zu 
ermöglichen, und dabei unter anderem besonderes Augenmerk auf Fachgebiete mit 
Bezug zu ländlichen Gebieten, wie etwa Innovationen im Agrar- und 
Lebensmittelsektor und nachhaltige Entwicklung, zu richten;

60. hält die Kultur- und Kreativwirtschaft für wichtige Triebkräfte, die Menschen anziehen, 
insbesondere in mittelgroßen städtischen Gebieten; regt an, die informellen Netzwerke 
der Städte mit der Kreativwirtschaft weiter auszubauen, um neue politische Instrumente 
zu bewerten und zu entwickeln, damit die territorialen Volkswirtschaften besser in der 
Lage sind, die gemeinsame Herausforderung der Abwanderung hoch qualifizierter 
kreativer Talente zu bewältigen;

61. ist der Ansicht, dass die weitere Ausweitung des Konzepts der „intelligenten Städte“ im 
Rahmen der Spezialisierungsstrategien in bestimmten Regionen oder Städten wesentlich 
für die Entwicklung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten ist, mit denen hoch 
qualifizierte Fachkräfte für diese Gebiete gewonnen werden können;

62. betont, dass Synergien zwischen den verschiedenen Finanzierungsinstrumenten 
besonders wichtig sind, um den Regionen, die sich in einer Talententwicklungsblockade 
befinden oder von einer solchen bedroht sind, mithilfe eines Multifonds-Ansatzes 
angemessene Finanzmittel zu verschaffen; fordert die Kommission auf, den 
Verwaltungsaufwand, mit dem die Verwaltungsbehörden bei der Umsetzung des 
Multifonds-Ansatzes konfrontiert sind, erheblich zu verringern;

63. hält es für unerlässlich, dass der nächste Programmplanungszeitraum auch gezielte 
Maßnahmen zur Sicherstellung der physischen und digitalen Zugänglichkeit beinhaltet, 
einschließlich in Gebieten mit schlechten Zugangsmöglichkeiten zu 
Bildungsinfrastrukturen und insbesondere für Kinder und Personen mit eingeschränkter 
Mobilität oder mit Behinderungen;

64. unterstreicht, dass die Mitgliedstaaten und ihre Regionen und lokalen 
Gebietskörperschaften eine gründliche und umfassende Analyse vornehmen sollten, um 
Erkenntnisse zu dem Status der Talente zu gewinnen, an die sich die Maßnahmen 
richten; ist in diesem Zusammenhang der Ansicht, dass Mechanismen eingerichtet 
werden müssen, mit deren Hilfe diese Talente ihre Bedürfnisse äußern können, damit 
die staatlichen Maßnahmen so maßgeschneidert wie möglich konzipiert werden können;

65. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften auf, Strategien und Instrumente zur Förderung 
unternehmerischer Initiative vor Ort, selbstständiger Erwerbstätigkeit und alternativer 
Geschäftsmodelle zu unterstützen, mit denen die Attraktivität weniger entwickelter 
Regionen gesteigert wird;

66. betont, dass die wirtschaftliche Diversifizierung der lokalen und regionalen 
Volkswirtschaften und die Verjüngung bestimmter alternder Wirtschaftszweige zur 
Förderung der lokalen Widerstandsfähigkeit unterstützt werden müssen;

67. betont, dass der Zugang zu hochwertigen öffentlichen Diensten, etwa in den Bereichen 
Gesundheit und Sozialschutz, insbesondere in Gebieten mit schweren und dauerhaften 
natürlichen und demografischen Nachteilen dringend verbessert werden muss; fordert 
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die Mitgliedstaaten auf, digitale Instrumente und Plattformen wie Lösungen und 
Dienstleistungen der Telemedizin oder ambulanten Medizin umzusetzen; betont, dass 
hochwertige, erschwingliche und sichere öffentliche Verkehrsmittel und 
Verkehrsinfrastrukturen für die Verbesserung von Mobilitätslösungen wichtig sind; 
unterstreicht, dass die digitale Konnektivität gefördert werden muss, um die Regionen 
als Ziel für Talente, Unternehmen und Investoren attraktiver zu machen, indem 
Telearbeit und soziale Kontakte ermöglicht und die Chancen für Produktivität und 
Wachstum erhöht werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, nationale Strategien in die 
Wege zu leiten und umzusetzen, mit denen öffentliche Dienste in ländlichen Gebieten 
und Regionen mit einer negativen Bevölkerungsmigrationsrate als konkrete Maßnahme 
zur Umkehr der Abwanderung gestärkt werden sollen;

68. fordert, dass die allgemeine und berufliche Bildung für alle Altersgruppen und 
gesellschaftlichen Gruppen zugänglich gemacht wird, sowohl vor Ort als auch über 
Fernzugang; weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten Strategien zur Förderung der 
Beteiligung von Frauen und Mädchen an MINT-Ausbildungsprogrammen umsetzen und 
Anreize für die Schaffung von Arbeitsplätzen in Wirtschaftszweigen, in deren ihr 
Wissen angewandt werden kann, bieten müssen; unterstreicht den Stellenwert von 
Hochschulen und Berufsausbildungs- und Berufsbildungsanbietern bei der Förderung 
dynamischer Innovationsökosysteme, der Talenterschließung, der Entwicklung von 
Wissensclustern und der Ansiedlung von Unternehmen in ihren Gebieten, indem mit 
ihnen Partnerschaften für Programme zur Ausbildung von Arbeitskräften in den im 
Gebiet benötigten neuen Kompetenzen geschlossen werden;

69. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten ferner nachdrücklich auf, die 
Investitionen zur Sicherstellung einer weit verbreiteten digitalen Konnektivität zu 
erhöhen, insbesondere in abgelegenen und benachteiligten Regionen, wodurch die 
wirtschaftlichen Chancen und Bildungsmöglichkeiten für alle verbessert werden; fordert 
in diesem Zusammenhang, dass der Zugang zum Internet als Grundrecht anerkannt 
wird;

70. fordert die Mitgliedstaaten auf, Strategien zu vertiefen, mit denen Lehrkräfte für 
Regionen und Kommunen, die sich in einer „Talententwicklungsblockade“ befinden, 
gewonnen werden, indem für attraktive Gehälter und angemessene Lebensbedingungen 
gesorgt wird;

71. bestärkt die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften darin, die Entwicklung von 
Hochgeschwindigkeits- und 5G-Netzen in ländlichen Gebieten zu beschleunigen, um 
die wirtschaftlichen Möglichkeiten für Unternehmen und Telearbeit zu erhöhen; fordert 
die Behörden der Mitgliedstaaten auf, Förderregelungen und Informationskampagnen in 
die Wege zu leiten, mit denen für die Vorteile eines Lebens außerhalb überfüllter Städte 
und den Umzug von der Stadt aufs Land geworben wird, insbesondere bei Fachkräften, 
die Telearbeit ausüben;

72. hält es für wesentlich, Strategien und Maßnahmen zur Erleichterung der Vereinbarkeit 
von Berufs- und Privatleben Vorrang einzuräumen, indem der inklusive Zugang zu 
erreichbaren und erschwinglichen Kinderbetreuungseinrichtungen und zu Bildung für 
alle, flexible Arbeitszeiten, Elternurlaub und andere Anreize für Familien, angemessene 
Löhne sowie bessere Arbeitsbedingungen sichergestellt werden; hält Investitionen in 



RR\1289415DE.docx 27/52 PE750.006v02-00

DE

Forschung und Entwicklung, Technologien und Infrastrukturen für unabdingbar, wenn 
Technologieunternehmen und Start-ups, die tendenziell einen großen Bedarf an hoch 
qualifizierten Talenten haben, angeworben werden sollen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, steuerliche Anreize, Erleichterungen und Beratungsdienste zur Unterstützung 
lokaler Unternehmen vorzusehen, die junge Menschen einstellen, um die Schaffung 
neuer Arbeitsplätze zu fördern; fordert die regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften, die sich in einer „Talententwicklungsblockade“ befinden, auf, 
sich dem Europäischen Kompetenzpakt anzuschließen, um ihre Arbeitskräfte mit den 
für den grünen und den digitalen Wandel benötigten Kompetenzen auszustatten;

73. hebt hervor, dass es wichtig ist, die Anerkennung von Qualifikationen zu ermöglichen 
und den Spracherwerb von Drittstaatsangehörigen zu fördern, damit ihre Kompetenzen 
besser auf den lokalen Entwicklungsbedarf abgestimmt werden; betont, dass die 
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften bei der Bereitstellung von 
Begleitmaßnahmen, mit denen die erfolgreiche soziale Inklusion von Arbeitsmigranten 
in den Aufnahmegemeinden sichergestellt und damit der Nutzen der Migration 
vergrößert wird, eine wichtige Rolle spielen;

74. fordert die Kommission auf, geeignete Maßnahmen zur Erleichterung der Ansiedlung 
zu verabschieden, um auf den Wohnraumbedarf der Talente zu reagieren und das 
Problem der Zugänglichkeit von eher bergigen Gebieten im Landesinneren durch 
geeignete Investitionen in Infrastrukturen, öffentliche Dienste, Anbindung, 
Unterstützung und Mobilität anzugehen, damit deren Attraktivität in Bezug auf Studium 
und Beschäftigung erhöht wird;

75. hält es für wesentlich, Strategien zu konzipieren, mit denen Familien angeworben und 
gebunden werden, indem beiden Partnern Beschäftigungsmöglichkeiten angeboten und 
Programme durchgeführt werden, um Gemeinden sicherer für Kinder und Umgebungen 
frauenfreundlicher zu machen, indem über bestimmte Zuschuss- und 
Darlehensregelungen erschwinglicher Wohnraum bereitgestellt wird und 
Kulturprogramme zur Förderung der Anwerbung und Bindung von Talenten umgesetzt 
werden;

76. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Kinderbetreuung erschwinglicher 
und leichter zugänglich zu machen, damit die Betreuungspersonen, die überwiegend 
Frauen sind, in fairer Weise und ohne Hindernisse am Arbeitsmarkt teilhaben können;

77. legt den Mitgliedstaaten und lokalen Gebietskörperschaften nahe, Maßnahmen und 
Strategien umzusetzen, mit denen die Abwanderung hoch qualifizierter Arbeitskräfte 
verringert werden soll und Talente im Rahmen der Mehrebenen-Governance wieder 
angeworben werden sollen; empfiehlt, alle einschlägigen Interessenträger (staatliche 
Stellen, Unternehmen, Hochschulen, nichtstaatliche Organisationen usw.) in die 
Gestaltung der am besten geeigneten Instrumente, wie beispielsweise Subventionen für 
Arbeitgeber, die junge Talente und Talente einstellen, die in ihr Land zurückkehren, 
Zuschüsse zur Deckung der Ausgaben für die Rückkehr und Subventionen für die 
Aufnahme einer unternehmerischen Tätigkeit, einzubeziehen;

78. betont erneut, dass eine ambitionierte und nachhaltige Strategie für legale Migration und 
Integration auf EU-Ebene erforderlich ist; betont, dass es eines strategischen Ansatzes 
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für die Integration von Drittstaatsangehörigen als potenzielle Triebkraft für lokales 
Wachstum bedarf, und begrüßt Maßnahmen, die den Weg für einen nachhaltigeren und 
inklusiveren Ansatz für die Mobilität der Arbeitskräfte ebnen;

79. würdigt die zentrale Rolle der Landwirtschaft in ländlichen und entvölkerten Gebieten 
und die Bedeutung des EU-Kompetenzpakts für den Agrar-und Lebensmittelsektor; 
fordert die Kommission auf, den Generationswechsel in der Landwirtschaft und die 
Gründung neuer Unternehmen in ländlichen Gebieten zu unterstützen; hebt das 
wirtschaftliche Potenzial von Frauen in ländlichen Gebieten hervor und fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, für deren gezielte Unterstützung zu sorgen 
und den Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten und zum Erwerb unternehmerischer 
Kompetenzen zu erleichtern und dadurch die unternehmerische Tätigkeit von Frauen zu 
steigern;

80. hebt das neu aufkommende Phänomen der „dritten Orte“ als neuer Vektor für 
funktionierende demokratische Gesellschaften hervor; betont deren zentrale Rolle bei 
der Wiederbelebung ländlicher und entvölkerter Gebiete, der Verringerung der 
Treibhausgasemissionen, dem Beitrag zur lokalen Demokratie und Stärkung der Bürger, 
dem Ausbau der Innovationskapazitäten und der Steigerung der Kreativität, der 
Verbesserung der Lebensqualität der Arbeitskräfte und der Steigerung der Leistung von 
Unternehmen und Beschäftigten; fordert die Kommission auf, eine europäische 
Initiative auf den Weg zu bringen, mit der die Einrichtung und Entwicklung von „dritten 
Orten“ gefördert wird, indem den Bedürfnissen der Bevölkerung im Bereich 
Finanzierung, Vernetzung und methodische Unterstützung entsprechend Rechnung 
getragen wird;

81. spricht sich für die Förderung supranationaler Kooperationsnetze aus, die darauf 
abzielen, den Austausch von Ideen und Kompetenzen für ein nachhaltiges Wachstum 
und die Mobilität von Talenten zu fördern, und auf diese Weise die Verbreitung von 
Wissen, Erfahrungen und Bildung vorantreiben; betont in diesem Zusammenhang, dass 
das Interreg-Programm entscheidend zur Attraktivitätssteigerung von Grenzregionen, 
die sich in einer Talententwicklungsblockade befinden, beiträgt; betont, dass 
Hindernisse für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit beseitigt werden müssen; 

82. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Verbreitung von sozialen 
Innovationszentren zu fördern, um den Infrastrukturausbau zu begünstigen und die 
Zugänglichkeit innovativer Dienste für die Bürger zu verbessern; 

83. fordert die Kommission und die nationalen Agenturen auf, im Rahmen des Programms 
Erasmus+ neue Mobilitätsangebote zu entwickeln, die auf die regionalen Stärken und 
auf die Nachfrage nach Ausbildungen und Qualifikationen zugeschnitten sind, 
insbesondere im Bereich der neuen Berufe im Zusammenhang mit dem ökologischen 
und digitalen Wandel; hebt in diesem Zusammenhang das Potenzial hervor, das Gebiete 
in äußerster Randlage im Hinblick auf die Aufnahme von mobilen jungen Menschen 
bieten, insbesondere was die Bereiche der blauen Wirtschaft, der Erhaltung der 
biologischen Vielfalt oder der Kreislaufwirtschaft anbelangt;

84. betont, dass 31 % der Bevölkerung der Regionen in einer 
„Talententwicklungsblockade“ in ländlichen Gebieten leben; fordert die Mitgliedstaaten 
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auf, die Umsetzung der im EU-Aktionsplan für den ländlichen Raum bis 2040 
aufgeführten Maßnahmen zu beschleunigen, insbesondere diejenigen für die 
Entwicklung intelligenter Dörfer, wodurch die wirtschaftliche Diversifizierung angeregt 
wird und Unternehmen angeworben werden, was von entscheidender Bedeutung ist, um 
die Lebensqualität zu verbessern und jungen Fachkräften ein angemessenes Leben in 
ländlichen Gebieten in Aussicht zu stellen;

85. stellt fest, dass es in Europa einen Fachkräftemangel gibt, einschließlich im 
Gesundheitswesen und in der Tourismusbranche; weist erneut darauf hin, dass 
Möglichkeiten einer legalen Zuwanderung sowie andere Maßnahmen erforderlich sind, 
um die verschiedenen Qualifikationslücken in Europa zu schließen;

86. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, mit den lokalen und regionalen 
Behörden der Gebiete in äußerster Randlage zusammenzuarbeiten, um mittels 
verstärkter Integration und regionaler Kooperation Entwicklungsstrategien umzusetzen, 
insbesondere im Rahmen des Interreg-Programms; betont in diesem Zusammenhang das 
Potenzial zur Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen, der Mobilitäts- und 
Austauschprogramme für Studierende und der sektoralen Zusammenarbeit zwischen 
den Gebieten in äußerster Randlage und den Partnerländern in ihren regionalen 
Gebieten;

87. weist darauf hin, dass für die in der Fördergebietskarte der Kommission aufgeführten 
Beihilfen eine differenzierte Besteuerung vorgesehen ist; stellt fest, dass dies insofern 
ein nützliches Instrument für dünn besiedelte Gebiete sein kann, als es dazu beitragen 
kann, die Gebiete attraktiver für Investitionen zu machen, Unternehmertum zu fördern 
und Menschen anzuziehen; stellt fest, dass die Vorteile, die das Leben in einer 
ländlichen und natürlichen Umgebung bietet, durch günstigere steuerliche 
Rahmenbedingungen verstärkt werden;

88. ist sich dessen bewusst, dass eine digitale, wettbewerbsfähige und widerstandsfähige 
Wirtschaft eine notwendige Voraussetzung für die Talenterschließung ist, und 
unterstreicht die Rolle der Digitalisierung als Instrument für die Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit von KMU, insbesondere in den abgelegenen, benachteiligen und 
Inselregionen der EU;

89. fordert die Behörden der Mitgliedstaaten auf, den Austausch von Erfahrungen und 
bewährten Verfahren in Bezug auf die Entwicklung und Modernisierung des ländlichen 
Raums auf der EU-Plattform für die Wiederbelebung des ländlichen Raums sowie dem 
Forum der Gemeinden, die sich an dem Konzept der „Start-up-Dörfer“ beteiligen, zu 
intensivieren;

90. ist besorgt darüber, dass die Zunahme der durch „Talententwicklungsblockaden“ 
bedingten Unterschiede bei der territorialen Entwicklung dazu führen könnte, dass noch 
mehr Menschen der Ansicht sind, von der EU-Politik vernachlässigt und zurückgelassen 
zu werden, was zur weiteren Zunahme der bestehenden euroskeptischen Strömungen 
vor der Wahl zum Europäischen Parlament 2024 führen könnte;

91. ist besorgt darüber, dass das Verweigern des Beitritts Rumäniens und Bulgariens zum 
Schengen-Raum, das ohne eine die Beitrittskriterien betreffende Rechtsgrundlage 
erfolgt, drastische Auswirkungen auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, die 
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Mobilität der Arbeitskräfte, die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen und die 
wirtschaftliche Entwicklung der Grenzregionen der beiden Mitgliedstaaten hat und sie 
noch tiefer in die „Talententwicklungsblockade“ rutschen lässt; fordert den Rat erneut 
auf, Maßnahmen zu ergreifen, um den Missbrauch des Vetorechts zu verhindern, und 
fordert den spanischen Ratsvorsitz auf, dieser Thematik besondere Priorität 
einzuräumen und bis Ende 2023 eine entsprechende Abstimmung vornehmen zu lassen;

92. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen um die 
Sensibilisierung für die Erasmus+-Programme, einschließlich Erasmus für 
Jungunternehmer, zu intensivieren und so den Austausch von Wissen und die 
Entwicklung von Sprachkompetenzen und unternehmerischen Kompetenzen zu 
ermöglichen und die Mobilität von Talenten zu fördern;

93. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Das Europäische Jahr der Kompetenzen hat die Investitionen in talentierte Arbeitskräfte zu 
einem zentralen Anliegen der Politikgestaltung der EU gemacht. In ebendiesem 
Zusammenhang hat die Kommission die Mitteilung zur Talenterschließung in den Regionen 
Europas veröffentlicht, in der der Bedarf an solchen Investitionen mit den Auswirkungen 
demografischer Trends bei den Arbeitskräften in der EU in Verbindung gebracht wird. Dieser 
Bericht stellt eine Reaktion auf diese Mitteilung dar und enthält eine weitere Analyse der 
demografischen Lage und der Qualifikationslage in der EU sowie Vorschläge für die 
Ermittlung innovativer Lösungen. Wenn es darum geht, die künftigen Herausforderungen für 
den Arbeitsmarkt anzugehen, kommt der Kohäsionspolitik nach Ansicht des Parlaments eine 
wichtige Rolle zu.

In den letzten Jahrzehnten hat sich das Bevölkerungswachstum verlangsamt, was den in den 
letzten 50 Jahren verzeichneten stetigen Anstieg der Bevölkerung in der EU bremst. Von 
diesem Bevölkerungsrückgang sind insbesondere ländliche Gebiete, Berggebiete, abgelegene 
Gebiete und Gebiete in äußerster Randlage betroffen, in denen die Bevölkerung 
durchschnittlich älter ist als in Städten und Vororten. Der Mangel an Anbindung, öffentlichen 
Diensten und Beschäftigungsmöglichkeiten in ländlichen Gebieten trägt dazu bei, dass junge 
Menschen in städtische Gebiete ziehen, und führt ferner zu Herausforderungen für die 
demografischen Strukturen. Dieser Wegzug junger Menschen hat zudem einen dramatischen 
Talentverlust in solchen besonders gefährdeten Gebieten zur Folge, die somit enorme 
Schwierigkeiten haben, Menschen anzuziehen und zu halten.

Bei Maßnahmen zur Erschließung von Talenten in den Regionen der EU muss die 
europäische Säule sozialer Rechte eine tragende Rolle spielen. Die Abwanderung von 
Talenten hängt eng damit zusammen, dass die Arbeits- und Lebensbedingungen in 
einkommensschwachen Gebieten mit sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten verbessert 
werden müssen, indem die soziale Säule auf die Verpflichtung zur Verringerung dieser 
Ungleichheiten ausgerichtet wird. Deshalb müssen die politischen Entscheidungsträger ihre 
Anstrengungen verstärken, um Lern- und Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen und die Bildungs- 
und Ausbildungsprogramme an die Kompetenzen anzupassen, die auf dem sich ständig 
wandelnden Arbeitsmarkt benötigt werden. Hierzu müssen Sozialpartner, Hochschulen, 
Forschungsinstitute und der Privatsektor umfassend in die Gespräche einbezogen werden, 
wodurch Synergieeffekte geschaffen und Projekte vorgebracht werden sollen, die der 
sozioökonomischen Realität der einzelnen Gebiete besser Rechnung tragen.

Um die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Bevölkerungsrückgang in den 
Mitgliedstaaten bewältigen zu können, ist eine Nettozuwanderung von Arbeitskräften 
notwendig, einschließlich solcher mit tertiärem Bildungsabschluss. In diesem Zusammenhang 
tragen regionale und lokale Gebietskörperschaften entscheidend dazu bei, günstige 
sozioökonomische Bedingungen für Talente zu schaffen. Ihre Exekutivfähigkeit sollte bei 
Bedarf gestärkt werden, da sie als öffentliche Verwaltungen den Bedarf in ihren jeweiligen 
Gebieten besser einschätzen können und den Bürgern am nächsten stehen.

Künftige politische Maßnahmen der EU zur Bindung von Talenten und zur Bekämpfung der 
Abwanderung hoch qualifizierter Arbeitskräfte sollten auf der Grundlage von 
Folgenabschätzungen im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung, die Schaffung von 
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Arbeitsplätzen, den Bildungsrahmen sowie auf geschlechtsspezifische Fragen konzipiert 
werden, wobei der Ansatz der Prüfung der Auswirkungen auf den ländlichen Raum dahin 
gehend erweitert werden sollte, dass der sozioökonomischen Realität der einzelnen Gebiete 
angemessen Rechnung getragen wird. In dieser Hinsicht müssen unbedingt klare und 
objektive Kriterien für die Definition von Regionen festgelegt werden, die sich in einer 
Talententwicklungsblockade befinden oder von einer solchen bedroht sind. Weniger 
entwickelte Regionen weisen Ähnlichkeiten mit solchen bedrohten Regionen auf, weshalb sie 
bei der Kategorisierung berücksichtigt werden müssen.

Sowohl die Kommission als auch die Mitgliedstaaten sollten Projekte finanzieren und fördern, 
mit denen jungen Menschen der Zugang zu Ausbildungsangeboten ermöglicht wird sowie 
hochwertige Arbeitsplätze geschaffen und bezahlte Praktika sichergestellt werden. 
Spezifische Prioritäten sollten in künftigen Partnerschaftsabkommen an demografischen 
Bedürfnissen ausgerichtet werden. Zwar wird im Rahmen der bestehenden Instrumente 
direkte finanzielle Unterstützung für Regionen bereitgestellt, die von einer 
Talententwicklungsblockade bedroht sind, doch wird für den neuen 
Programmplanungszeitraum die Einrichtung eines speziellen Fonds zur Bekämpfung der 
Abwanderung hoch qualifizierter Arbeitskräfte empfohlen.

Die Sicherstellung des Zugangs zu hochwertigen öffentlichen Diensten, grundlegenden 
Verkehrsinfrastrukturen und digitaler Konnektivität sowie Maßnahmen zur Erleichterung der 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben haben höchste Priorität. Durch die Förderung 
supranationaler Kooperationsnetze sollen ferner der Austausch und die Mobilität von 
Talenten verbessert werden, was die Verbreitung von Wissen, Erfahrungen und Bildung 
erleichtern soll.
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26.4.2023

SCHREIBEN DES AUSSCHUSSES FÜR BESCHÄFTIGUNG UND SOZIALE 
ANGELENHEITEN

Herrn Younous Omarjee
Vorsitzender
Ausschuss für regionale Entwicklung
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme zur Talenterschließung in den Regionen Europas (2023/2044(INI))

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten wurde im Rahmen des 
genannten Verfahrens ersucht, Ihrem Ausschuss eine Stellungnahme vorzulegen. Der 
Ausschuss beschloss in seiner Sitzung vom 1. März 2023, diese Stellungnahme in Form eines 
Schreibens zu übermitteln.

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten hat die Angelegenheit in 
seiner Sitzung vom 26. April 2023 geprüft. In dieser Sitzung hat er beschlossen, den 
Ausschuss für regionale Entwicklung als federführenden Ausschuss zu ersuchen, die 
nachstehend aufgeführten Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen.

Mit freundlichen Grüßen,

Dragoş Pîslaru
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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für regionale Entwicklung, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass qualifizierte Arbeitskräfte von entscheidender Bedeutung sind, 
um einen sozial gerechten und fairen ökologischen und digitalen Wandel sicherzustellen 
und das nachhaltige Wachstum, die wirtschaftliche Stabilität und die 
Widerstandsfähigkeit der EU angesichts des demografischen Wandels und widriger 
externer Schocks zu stärken, und in der Erwägung, dass geeignetere und stärker 
zukunftsorientierte Kompetenzen neue Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnen und 
Arbeitnehmer und Arbeitsuchende in die Lage versetzen, uneingeschränkt am 
Arbeitsmarkt, der Gesellschaft und der Demokratie teilzuhaben;

B. in der Erwägung, dass regionale Ungleichheiten Arbeitnehmer dazu zwingen können, 
Beschäftigungsmöglichkeiten in einer anderen Region oder in einem anderen 
Mitgliedstaat wahrzunehmen; in der Erwägung, dass die kohäsionspolitischen 
Instrumente den vielfältigen Faktoren Rechnung tragen müssen, die die Migration in 
Städte bzw. andere Regionen oder Mitgliedstaaten beeinflussen; in der Erwägung, dass 
ambitionierte Investitionen und hochwertige Arbeitsplätze sowie die Verbesserung der 
Zugänglichkeit und der Qualität von Dienstleistungen und der Infrastruktur in 
Regionen, denen Entvölkerung droht, von besonderer Bedeutung sind, wenn ihre 
wirtschaftliche Erholung und langfristige Wettbewerbsfähigkeit im Binnenmarkt 
gefördert und so negative demografische Entwicklungen umgekehrt werden sollen;

C. in der Erwägung, dass die Europäische Arbeitsbehörde in ihrem „Bericht über 
Arbeitskräftemangel und Arbeitskräfteüberschuss“ und die Agentur der Europäischen 
Union für Cybersicherheit in ihrem „Bericht über Entwicklung von 
Cybersicherheitskompetenzen in der EU“ festgestellt haben, dass im Jahr 2021 in 
28 Berufen ein Fachkräftemangel herrschte, unter anderem im Gesundheitswesen, im 
Gastgewerbe sowie im Bau- und Dienstleistungssektor, und dass es an IT- und 
Sicherheitsfachleuten, insbesondere im Bereich Cybersicherheit, sowie an Fachkräften 
mit einer Ausbildung in den Bereichen Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwesen 
und Mathematik fehlt;

D. in der Erwägung, dass mit dem Europäischen Jahr der Kompetenzen die Schaffung von 
qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen und von Strategien zur Bindung von 
Arbeitskräften fördern sollte, da dies der beste Weg ist, um qualifizierte Arbeitskräfte zu 
gewinnen und zu binden sowie Anreize für Arbeitgeber zu schaffen, in die Entwicklung 
der Fähigkeiten ihrer Arbeitnehmer insbesondere in den grünen und digitalen Branchen 
zu investieren.

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission über Talenterschließung in den Regionen 
Europas im Vorfeld des Europäischen Jahres der Kompetenzen, die darauf abzielt, die 
berufliche Aus- und Fortbildung, Umschulung und Weiterbildung weiter zu fördern und 
sicherzustellen, dass beim ökologischen und digitalen Wandel und bei der 
wirtschaftlichen Erholung niemand zurückgelassen wird; fordert die Kommission auf, 
das Europäische Jahr der Kompetenzen bestmöglich zu nutzen, nicht zuletzt durch die 
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Förderung von Weiterbildungs- und Umschulungsprogrammen in Wirtschaftszweigen 
und Regionen, die in Bezug auf Wettbewerbsfähigkeit und Innovationen 
hinterherhinken oder tiefgreifende Veränderungen durchlaufen;

2. nimmt den Talentförderungsmechanismus als neue gezielte und umfassende Initiative 
zur Förderung von Talenten in Regionen zur Kenntnis, die in einer 
Talententwicklungsblockade stecken oder davon bedroht sind; 

3. betont in diesem Zusammenhang, dass die Wünsche und Bedürfnisse der Arbeitnehmer 
und Arbeitssuchenden sowie die berufliche Aus- und Fortbildung und die 
Kompetenzen, einschließlich bereichsübergreifender persönlicher Kompetenzen und im 
Zuge der Mobilität erworbener Kompetenzen mit dem Bedarf und den Chancen des 
Arbeitsmarkts, wie sie insbesondere durch den ökologischen und digitalen Wandel und 
in neuen Branchen entstanden sind, in Einklang gebracht werden müssen;

4. stellt in diesem Zusammenhang fest, dass Investitionen in lebenslanges Lernen, 
Umschulung und Weiterbildung von wesentlicher Bedeutung sind, unter anderem durch 
die Mobilisierung von Instrumenten wie dem ESF+, um künftigen Bedarf zu 
antizipieren und dazu beizutragen, den Arbeitskräftemangel zu beheben, indem 
Qualifikationslücken geschlossen, das Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage 
an Qualifikationen angegangen und hochwertige Arbeitsplätze geschaffen werden, um 
Arbeitnehmern und Arbeitsuchenden sowie allen Menschen in der EU bessere Chancen 
zu eröffnen;

5. fordert die Sozialpartner auf, bei der Entwicklung von Ausbildungsstrategien, 
einschließlich des gleichberechtigten Zugangs zu Weiterbildungs- und 
Umschulungsprogrammen für alle Arbeitnehmer, eine Schlüsselrolle zu spielen, und 
betont, dass in Tarifverträge diesbezüglich strenge Bestimmungen aufgenommen 
werden müssen; weist darauf hin, dass der soziale Dialog von entscheidender 
Bedeutung ist, um wirksame und zukunftsorientierte Kompetenzstrategien zu 
entwickeln, und zwar auch auf Unternehmensebene, und erinnert an die Demokratie am 
Arbeitsplatz;

6. bedauert, dass der Arbeitskräftemangel in einigen Fällen auch die Folge wenig 
attraktiver Arbeitsplätze und schlechter Arbeitsbedingungen ist, und betont daher, dass 
es für einen gut funktionierenden Arbeitsmarkt der Zukunft wichtig ist, diese Probleme 
durch menschenwürdige Arbeitsbedingungen und Maßnahmen zur Bindung von 
Arbeitskräften anzugehen; betont, dass die Verbesserung der Arbeitsplatzqualität in 
Branchen und Unternehmen mit schlechten Arbeitsbedingungen ein wichtiger Faktor 
ist, um das Problem der Abwanderung von Fachkräften anzugehen, das zu wachsenden 
Ungleichheiten zwischen den Regionen, ungleicher Entwicklung und unterschiedlicher 
Fähigkeit zur Förderung von Innovationen und zur Schaffung von Arbeitsplätzen führt;

7. ist der Ansicht, dass die Förderung eines gleichberechtigten Zugangs zur 
Kompetenzentwicklung, die Sicherstellung des lebenslangen Lernens für alle unter 
besonderer Berücksichtigung gering qualifizierter Arbeitnehmer, der Abbau von 
Ungleichheiten und Segregation in der allgemeinen und beruflichen Bildung, das 
Angebot von Karrierechancen sowie die Förderung von Unternehmergeist und 
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unternehmerischen Fähigkeiten von entscheidender Bedeutung sind, um Menschen in 
die Lage zu versetzen, hochwertige Arbeitsplätze zu finden oder zu schaffen und 
uneingeschränkt an Wirtschaft und Gesellschaft teilzuhaben; 

8. stellt fest, dass vor dem Hintergrund eines sich rasch wandelnden technologischen 
Umfelds digitale Kompetenzen auf dem neuesten Stand gehalten werden müssen; 
begrüßt die Rolle der Berufsbildung bei der Bereitstellung hochwertiger 
Lernmöglichkeiten und der Förderung von Talenten für junge Menschen und 
Erwachsene gleichermaßen;

9. betont, dass ein besonderer Schwerpunkt darauf gelegt werden muss, Menschen aus 
unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen, insbesondere Frauen und junge Menschen 
und vor allem diejenigen, die weder arbeiten, noch eine Schule besuchen oder eine 
Ausbildung absolvieren (NEETs), geringqualifizierte Personen, ältere Arbeitnehmer, 
Menschen mit Behinderungen, Personen aus benachteiligten Verhältnissen und mit 
Migrationshintergrund, Menschen, die in entvölkerten, ländlichen und abgelegenen 
Gebieten und in Gebieten in äußerster Randlage leben, in den Arbeitsmarkt 
einzugliedern.

10. betont, dass eine geringe Zahl von Stellenangeboten negative Ausstrahlungseffekte hat, 
da es Menschen, insbesondere junge Menschen, dazu zwingt, anderswo nach 
Arbeitsplätzen zu suchen, und somit sozialen Herausforderungen auf regionaler und 
lokaler Ebene Vorschub leistet, wozu Arbeitslosigkeit, eine Alterung der Bevölkerung, 
Armut und soziale Ausgrenzung, sowie der Rückgang öffentlicher und privater 
Dienstleistungen gehören; betont, wie wichtig eine enge Zusammenarbeit zwischen den 
lokalen und regionalen Behörden, den Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen 
Bildung und den Unternehmen ist; unterstützt daher die Einrichtung und Finanzierung 
lokaler Kompetenzpakte und Knotenpunkte für die Kompetenzentwicklung in 
Zusammenarbeit mit Arbeitsagenturen;

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, mehr in Bildung und gemeinsam mit den Arbeitgebern 
in die Systeme Berufsbildungssysteme der beruflichen Aus- und Fortbildung sowie in 
Umschulung und Weiterbildung zu investieren; spricht sich dafür aus, die Mobilität 
innerhalb der EU zu erhöhen und Menschen aus Drittländern mit den in den 
Mitgliedstaaten benötigten Kompetenzen gezielt anzusprechen, indem man die 
Ausbildung, einschließlich Fremdsprachunterricht und -ausbildung, und die 
Kompetenzentwicklung fördert und die Anerkennung von Qualifikationen und 
Kompetenzen erleichtert; legt den öffentlichen Arbeitsagenturen und privaten 
Arbeitsvermittlungsstellen nahe, mobilen Arbeitnehmern einschlägige Informationen 
und Orientierungshilfen zur Verfügung zu stellen;
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28.9.2023

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR DIE RECHTE DER FRAUEN UND 
DIE GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER

für den Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

zu dem Abbau von Ungleichheiten und der Förderung der sozialen Eingliederung in 
Krisenzeiten für Kinder und ihre Familien
(2023/2066(INI))

Verfasserin der Stellungnahme: Ewa Kopacz

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. stellt fest, dass Krisen nicht geschlechtsneutral sind, dass soziale und 
geschlechtsspezifische Ungleichheiten in der EU durch mehrere aufeinanderfolgende 
Krisen wie die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, den Angriffskrieg gegen die 
Ukraine, klimawandelbedingte Katastrophen und den derzeitigen Anstieg der 
Lebenshaltungs- und Energiekosten verschärft wurden und dass diese sich negativ auf 
Kinder und ihre Familien in Bezug auf Lebensbedingungen, Einkommen und Zugang zu 
Beschäftigung, Gesundheitsfürsorge, Bildung und Qualifikationen, Wohnraum, 
grundlegende Güter und Dienstleistungen sowie Pflege- und Sozialdienste und damit 
auf ihr allgemeines Wohlbefinden ausgewirkt haben; 

2. ist der Auffassung, dass die sogenannten Sparmaßnahmen (einschließlich der 
erheblichen Kürzung der sozialen Unterstützung für Kinder und Familien, des Anstiegs 
der Arbeitslosigkeit, der massenhaften Inanspruchnahme prekärer Arbeitsverträge und 
Steuererhöhungen) und die Haushaltskürzungen als Reaktion auf die Finanzkrise 2008-
2013 die Ungleichheiten vergrößert und zur Verschlechterung der Lebensbedingungen 
von Kindern beigetragen haben; 

3. unterstreicht, dass die derzeitige Lebenshaltungskostenkrise die Lebensgrundlagen, die 
Gesundheit und das Wohlergehen von Frauen akut bedroht und sie und ihre Familien 
beim Zugang zu Wohnraum gefährdet, ihre Kaufkraft und ihre Fähigkeit, für 
Nahrungsmittel zu sorgen, einschränkt und die Energiearmut, soziale Ausgrenzung und 
Ungleichheiten verschärft; betont, dass Frauen und Kinder, die mit intersektioneller 
Diskriminierung konfrontiert sind, zusätzliche Hindernisse beim Zugang zu 
grundlegenden sozialen Dienstleistungen erfahren; betont, dass besonderes Augenmerk 
darauf gelegt werden muss, die Auswirkungen von Vorurteilen und hartnäckigen 
Stereotypen beim Zugang zu diesen Dienstleistungen zu bekämpfen und die 
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Auswirkungen der Armut der Eltern, die zu Kinderarmut führt, zu bekämpfen; betont, 
dass Investitionen in Maßnahmen zur Unterstützung von Frauen auch die 
Lebensbedingungen ihrer Kinder verbessern; stellt in diesem Zusammenhang fest, dass 
Alleinerziehende einem größeren durch Krisen verursachten Armutsrisiko ausgesetzt 
sind, die Wahrscheinlichkeit der Weitergabe der Armut über mehrere Generationen bei 
Alleinerziehenden höher ist und, dass 85 % der Alleinerziehendenfamilien von Frauen 
geführt werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zur Überwachung der 
Preise für Energie, Verkehr und andere lebensnotwendige Güter zu unterstützen, um die 
Auswirkungen des Anstiegs der Lebenshaltungskosten, insbesondere auf Frauen, Kinder 
und ihre Familien, zu verringern;

4. weist darauf hin, dass die COVID-19-Pandemie für Kinder, insbesondere für Kinder in 
gefährdeten Situationen, durch die Unterbrechung ihres Tagesablaufs und ihrer sozialen 
Beziehungen eine Herausforderung darstellt und bestehende geschlechtsspezifische 
Ungleichheiten verschärft hat, insbesondere eine Zunahme unbezahlter Betreuungs- und 
Pflegearbeit und die Unausgewogenheit zwischen Beruf und Privatleben, und zu einer 
Doppelbelastung für viele Frauen geführt hat, die oftmals längere Schichten am 
Arbeitsplatz und zusätzliche informelle Betreuung und Pflege zu Hause leisten müssen1; 
weist darauf hin, dass in Krisenzeiten Frauen, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt, 
unverhältnismäßig stark von ihrem sozioökonomischen Umfeld betroffen sind, wie es 
während der COVID-19-Krise der Fall war, als 42 % der Frauen im Alter von 15 bis 
24 Jahren, 34 % der Frauen im Alter von 25 bis 39 Jahren und 27 bis 29 % der Frauen 
im Alter von 40 bis 54 Jahren und 55 Jahren und älter nicht in der Lage waren, einer 
bezahlten beruflichen Tätigkeit nachzugehen, wie sie es wünschten2; weist darauf hin, 
dass ein unverhältnismäßig großer Teil der Last von Frauen, die aus der Ferne arbeiten, 
getragen wurde, da ihr Leben dadurch erschwert wurde, dass sie Arbeit, 
Kinderbetreuung und Hausarbeit miteinander vereinbaren mussten; ist der Ansicht, dass 
sich die Folgen der COVID-19-Krise auf die Arbeitslosenquoten in den Mitgliedstaaten, 
insbesondere bei Frauen, ausgewirkt haben; ist daher der Ansicht, dass es von 
entscheidender Bedeutung ist, sich bei der Bewältigung der derzeitigen Lage und bei 
der Suche nach Lösungen mit der Dimension der Frauenarmut zu befassen; hebt hervor, 
dass Krisen wie die COVID-19-Pandemie bestehende Ungleichheiten, auch in Bezug 
auf Dienstleistungen im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der 
damit verbundenen Rechte, verschärft oder zu einer kritischen Situation beim Zugang 
dazu geführt haben;

5. hebt hervor, dass der Klimawandel in unverhältnismäßigem hohem Maße Frauen 
betrifft, die aufgrund ihres ungleichen Zugangs zu Ressourcen, Bildung und 
Beschäftigungsmöglichkeiten sowie der vorherrschenden sozialen und kulturellen 
Normen und der vielfältigen intersektionellen Diskriminierung, der sie ausgesetzt sind, 
weniger in der Lage sind, auf Klima-, Natur- und Umweltkatastrophen zu reagieren3; 

1 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Juli 2022 zu dem Thema „Hin zu gemeinsamen 
europäischen Maßnahmen im Bereich Pflege und Betreuung“ (ABl. C 47, 7.2.2023, S. 30).
2 Referat Beobachtung der öffentlichen Meinung des Europäischen Parlaments, „Flash Eurobarometer 2022 – Women in times of Covid-
19“, März 2022.
3 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Februar 2022 zu den Prioritäten der EU für die 
66. Tagung der Kommission der Vereinten Nationen für die Rechtsstellung der Frau (ABl. C 342, 6.9. 2022, 
S. 276).
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weist darauf hin, dass die Klimakrise und ihre Auswirkungen diese Ungleichheiten 
bereits verschärfen und dies auch in Zukunft tun werden; 

6. stellt fest, dass die Bestrebungen nach einer tatsächlich gleichgestellten Gesellschaft, 
einschließlich gleichstellungspolitischer Maßnahmen, in Krisenzeiten oft zu kurz 
kommen; fordert die Mitgliedstaaten auf, politischen Maßnahmen und Investitionen 
Vorrang einzuräumen, die den negativen Auswirkungen solcher Krisen auf Kinder, 
Frauen und ihre Familien entgegenwirken, einschließlich solcher, die den Zugang zu 
qualitativ hochwertigen Betreuungs-, Bildungs-, Gesundheits- und Wohnungsdiensten 
sicherstellen und die Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt schützen; unterstreicht die 
Bedeutung einer systematischen Geschlechterperspektive für die Analyse dieser 
Probleme und ihrer unterschiedlichen Auswirkungen sowie für die Suche nach 
ganzheitlichen und gerechten Lösungen; nimmt die sozioökonomischen Auswirkungen 
der COVID-19-Pandemie und die daraus resultierende Zunahme aller Formen von 
Gewalt gegen Frauen zur Kenntnis, wie sie in verschiedenen Berichten aus mehreren 
Mitgliedstaaten während und nach der COVID-19-Ausgangsbeschränkungen 
dokumentiert sind, die einen besorgniserregenden Anstieg der häuslichen und 
geschlechtsspezifischen Gewalt, einschließlich physischer, psychischer und 
Cybergewalt, aufzeigen; weist darauf hin, dass auch Kinder hiervon betroffen und 
bedroht sind; weist darauf hin, dass einige besonders schutzbedürftige Gruppen, wie 
Asylbewerberinnen und die LGBTQIA+-Gemeinschaft, Gefahr laufen, Opfer von 
Gewalt zu werden; unterstreicht die Notwendigkeit, alle öffentlichen und privaten 
Mittel aufzustocken, um Risikosituationen für Kinder, Jugendliche, ältere Menschen, 
Menschen mit Behinderungen und armutsgefährdete Gruppen zu bekämpfen; fordert, 
dass der Europäische Sozialfonds Plus (ESF+) gestärkt wird, um dem Kampf gegen 
Armut und soziale Ausgrenzung Vorrang zu geben; betont die Notwendigkeit einer 
Aufstockung der Mittel für Maßnahmen zur Prävention und Bekämpfung von 
geschlechtsspezifischer Gewalt im Rahmen des Aktionsbereichs Daphne des 
Programms „Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“; 

7. stellt fest, dass es zur Verringerung dieser Ungleichheiten und zur Förderung der 
sozialen Eingliederung von entscheidender Bedeutung ist, alle Formen der 
Diskriminierung zu beseitigen, langfristige politische Maßnahmen und Dienstleistungen 
sicherzustellen, die den Zugang zu menschenwürdigen Arbeitsplätzen und gerechter 
Entlohnung fördern, das Lohn- und Rentengefälle zu beseitigen, die vielfältigen 
Ursachen von Armut und sozialer Ausgrenzung zu bekämpfen, die Chancengleichheit 
für Eltern bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz zu erleichtern und Maßnahmen zur 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben zu fördern, wozu auch der gleichberechtigte 
Zugang aller zu erschwinglichen und qualitativ hochwertigen Kinderbetreuungs- und 
Langzeitpflegeeinrichtungen und die gleichberechtigte Aufteilung der Betreuungs-, 
Pflege-, Haushalts- und Kinderbetreuungsaufgaben zwischen den Eltern innerhalb der 
Familien gehören; weist darauf hin, dass die frühkindliche Erziehung im Rahmen einer 
qualitativ hochwertigen und professionellen Kinderbetreuung nicht nur den Eltern die 
Erwerbstätigkeit ermöglicht, sondern auch vorteilhaft ist für die soziale und psychische 
Entwicklung des Kindes; fordert die Mitgliedstaaten auf, sich um eine allgemeine 
Gesundheitsversorgung, wie von der WHO festgelegt, zu bemühen und eine Betreuung 
vor und nach der Geburt für alle Frauen sicherzustellen;
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8. weist erneut darauf hin, wie wichtig eine gleichberechtigte Aufteilung der häuslichen 
Betreuungsaufgaben ist, da dies Frauen mit Betreuungsaufgaben eine bessere 
Vertretung auf dem Arbeitsmarkt und eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen und 
ihrer sozialen Inklusion ermöglicht; stellt fest, dass geschlechtsspezifische Stereotypen 
und Normen im Zusammenhang mit der Aufteilung der Betreuungsaufgaben Männer 
nicht nur davon abhalten, sich voll an der Elternschaft und an der Betreuung im 
weiteren Sinne zu beteiligen, sondern auch schädlich für Frauen und ihr Wohlbefinden 
sind und sich nachteilig auf ihre berufliche Entwicklung auswirken4; weist darauf hin, 
dass auch Personen mit Betreuungs- und Pflegepflichten das Recht haben sollten, 
flexible Arbeitszeitregelungen zu beantragen, wie z. B. eine Arbeitszeitverkürzung, 
Gleitzeit und Telearbeit; betont, dass Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Berufs- und 
Familienleben wichtig sind, um eine gerechte Aufteilung von Betreuungs- und 
Pflegeverpflichtungen zwischen Frauen und Männern zu erreichen und Einkommens- 
und Beschäftigungsungleichheiten zu beseitigen; weist darauf hin, dass die 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben von der Verfügbarkeit und Zugänglichkeit 
hochwertiger Betreuungsdienste abhängt;

9. weist erneut darauf hin, dass im Jahr 2021 in der EU 27 27,9 % der nicht erwerbstätigen 
Frauen im Alter zwischen 25 und 49 Jahren angaben, dass die Betreuung von Kindern 
oder pflegebedürftigen Erwachsenen ihr Hauptgrund dafür ist, dass sie keine Arbeit 
suchen5; weist darauf hin, dass ein Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit auch dazu 
beitragen wird, die Herausforderungen zu bewältigen, die sich aus der Alterung der 
Bevölkerung in der EU ergeben, und die wirtschaftliche Stabilität der Mitgliedstaaten zu 
verbessern; weist erneut darauf hin, dass geschlechtsspezifische Ungleichgewichte bei 
Pflege, Betreuung und Beschäftigung zu einem geschlechtsspezifischen Rentengefälle 
und hohen Unterschieden bei den Armutsquoten im Alter führen können; stellt fest, dass 
Familien mit Kindern stärker von einem mangelnden Zugang zum Arbeitsmarkt und 
von Einkommensunterschieden betroffen sind; stellt fest, dass der prozentuale 
Unterschied bei der Beschäftigungsquote von Männern und Frauen ohne Kinder bei 1 % 
liegt, bei Personen mit einem Kind unter sechs Jahren die Quote bei 21 % liegt und bei 
Personen mit drei Kindern 37 % beträgt6; vertritt die Ansicht, dass Familien mit einem 
alleinerziehenden Elternteil, insbesondere alleinerziehende Mütter, einem größeren 
Risiko ausgesetzt sind, von Armut oder sozialer Ausgrenzung (42,1 % gegenüber 
29,6 % in Haushalten mit zwei Erwachsenen und drei oder mehr Kindern) betroffen zu 
werden, was auf die Feminisierung der Armut, den überdurchschnittlich hohen 
Frauenanteil bei prekären Arbeitsplätzen und Teilzeitarbeit, den unverhältnismäßig 
hohen Zeitaufwand von Frauen für schlecht bezahlte Arbeit, die Unterbrechung ihrer 
Karriere, die Frauen auf sich nehmen, um für ihre Kinder oder andere 
Familienmitglieder zu sorgen, und auf das bei den Löhnen zwischen Männern und 

4 Kommission, „Women's situation in the labour market“ (Die Situation der Frauen auf dem Arbeitsmarkt), 
abgerufen am 2. Oktober 2023.
5 Eurostat, Datenbanktabelle LFSA_IGAR, „Inactive population not seeking employment by sex, age and main 
reason – Care of adults with disabilities or children and other family or personal reasons – from 15 to 64 years 
old“ (Nichterwerbspersonen, die keine Beschäftigung suchen, nach Geschlecht, Alter und Hauptgrund – 
Betreuung von Erwachsenen mit Behinderungen oder Kindern und andere familiäre oder persönliche Gründe – 
von 15 bis 64 Jahren), zuletzt aktualisiert am 14. September 2023.
6 Eurofound, „Living and working in Europe 2021“ (Leben und Arbeiten in Europa 2021), Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union, Luxemburg, 9. Mai 2022, S. 73.

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/women-labour-market-work-life-balance/womens-situation-labour-market_de
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Frauen bestehende Gefälle zurückzuführen ist7; unterstreicht, wie in den 
Rechtsvorschriften zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben im Rahmen der 
europäischen Säule sozialer Rechte dargelegt, die Bedeutung des Vorschlags für 
zusätzliche Maßnahmen zum Schutz vor Diskriminierung und Entlassung für Eltern und 
Betreuer; fordert die Förderung einer geschlechtergerechten Inanspruchnahme von 
Urlaub aus familiären Gründen und flexiblen Arbeitsregelungen;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, ein umfassendes Regelwerk zu schaffen, mit dem die 
anhaltende Praxis verboten wird, Frauen in Vorstellungsgesprächen nach einer 
möglichen Schwangerschaft zu fragen oder danach, ob sie zum Zeitpunkt der 
Bewerbung schwanger sind; betont, dass es sich dabei um eine Form der Belästigung 
am Arbeitsplatz handelt, und lehnt den Druck ab, der dadurch auf die berufstätigen 
Mütter ausgeübt wird;

11. betont, welch wichtigen Beitrag Frauen in der Arbeitswelt und in den Bereichen Kultur, 
Bildung, Wissenschaft und Forschung leisten; nimmt die tiefgreifende Verschlechterung 
der Lebensbedingungen von Frauen, die in den Bereichen Kunst und Kultur sowie in 
landwirtschaftlichen und ländlichen Kleinst- und Kleinunternehmen tätig sind, zur 
Kenntnis, die sich aus dem Mangel an Investitionen und Unterstützung für 
wirtschaftliche und kulturelle Tätigkeiten ergibt;

12. ist der Ansicht, dass Frauen einem größeren Armutsrisiko ausgesetzt sind als Männer, 
und dass die Bekämpfung der Armut von Frauen nicht nur an sich wichtig ist, sondern 
auch im Rahmen der Bemühungen zur Senkung der Kinderarmut von entscheidender 
Bedeutung ist; weist darauf hin, dass Armut in der Periode, die sich auf den begrenzten 
Zugang zu Hygieneartikeln bezieht, etwa jede zehnte Frau in Europa betrifft; hebt 
hervor, dass Scham, Menstruationsschmerzen, die nicht behandelt werden, und 
diskriminierende Traditionen zu Schulabbrüchen sowie zu geringeren 
Anwesenheitsquoten bei Schulmädchen und erwerbstätigen Frauen führen; betont, dass 
das Verständnis der Zusammenhänge zwischen der Menstruationshygiene und der 
Morbidität und Mortalität von Müttern, der Unfruchtbarkeit, den sexuell übertragbaren 
Infektionen und HIV sowie dem Gebärmutterhalskrebs von entscheidender Bedeutung 
für die Beseitigung gesundheitlicher Ungleichheiten ist und bei der Früherkennung 
helfen und Leben retten kann; stellt fest, dass im Jahr 2021 24,4 % der Kinder (unter 
18 Jahren) in der EU (19,8 Millionen) von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht 
waren; weist darauf hin, dass dieser Anteil in einigen Ländern bei über 30 % liegt; 
vertritt die Ansicht, dass Kinder, die in Armut aufwachsen, mehr Schwierigkeiten 
haben, in der Schule erfolgreich zu sein, sich einer guten Gesundheit zu erfreuen und ihr 
Potenzial im späteren Leben in vollem Umfang auszuschöpfen; stellt fest, dass soziale 
Investitionen in die individuellen Fähigkeiten von Kindern in den ersten Lebensjahren 
besonders für Kinder aus benachteiligten Verhältnissen von Vorteil sind; ist der 
Auffassung, dass gemäß dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte 
des Kindes, die alle Mitgliedstaaten unterzeichnet haben, allen Kindern das Recht auf 
Bildung, Gesundheitsversorgung, Wohnraum, Schutz, Freizeit und Erholung, 
ausgewogene Ernährung sowie Beteiligung an sie betreffenden Entscheidungen und 
Betreuung in einem familiären Umfeld garantiert werden muss;

7 Eurostat, „1 in 4 children in the EU at risk of poverty or social exclusion“ (1 von 4 Kindern in der EU ist von 
Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht), 28. Oktober 2021.

https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211028-1
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13. begrüßt die Europäische Strategie für Pflege und Betreuung und die Überarbeitung der 
Barcelona-Ziele im Bereich der frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung als 
wichtige Triebkräfte für die Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt; weist darauf hin, 
wie wichtig eine solche hochwertige frühkindliche Bildung und Betreuung für die 
Bekämpfung von Ungleichheiten und sozialen Nachteilen für Kinder und ihre Familien 
ist8; fordert eine Reihe von Maßnahmen, Programmen und Empfehlungen sowie 
Investitionen auf europäischer Ebene, um die Pflege als Recht und Grundpfeiler unserer 
Gesellschaft anzuerkennen; betont, dass dabei ein integriertes, ganzheitliches und 
lebensbegleitendes Pflege- und Betreuungskonzept verfolgt, die Attraktivität der Arbeit 
im Gesundheitsbereich für Frauen und für Männer gleichermaßen erhöht sowie 
Diskriminierung, geschlechtsspezifische Ungleichheiten bekämpft werden sollten; 
betont jedoch, dass die Qualität und der Umfang der bestehenden Langzeitpflege- und 
Kinderbetreuungsangebote unzureichend sind, insbesondere für die frühkindliche 
Betreuung; 

14. weist erneut darauf hin, wie wichtig die Barcelona-Ziele für 2030 sind, die als Ziel 
vorsehen, dass mindestens 50 % der Kinder unter drei Jahren und mindestens 96 % der 
Kinder zwischen drei Jahren und dem Einschulungsalter an frühkindlicher Betreuung, 
Bildung und Erziehung teilnehmen sollten; betont die zentrale Rolle von Frauen in 
essentiellen Bereichen des öffentlichen Sektors wie Soziales, Pflege, Bildung und 
Gesundheit, die alle unsere Wirtschaft und Gesellschaft zusammenhalten, aber im 
Krisenfall häufig als erstes Kürzungen unterworfen werden; vertritt die Auffassung, 
dass die frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung einen entscheidenden Einfluss 
auf die kognitive Entwicklung der Kinder hat, da Kinder in den ersten fünf 
Lebensjahren wesentliche Fähigkeiten entwickeln, und dass der Zugang zu einer 
hochwertigen Bildung die Grundlage für den künftigen Erfolg im Leben in Bezug auf 
Bildung, Wohlbefinden, Beschäftigungsfähigkeit sowie Gesundheit und Sicherheit ist; 
weist darauf hin, dass Kinderbetreuung und vorschulische Bildung und Erziehung eine 
wichtige Rolle beim Ausgleich des sozioökonomischen Niveaus armutsgefährdeter 
Kinder spielen können und ein Element darstellen, das die Eingliederung von Eltern, 
insbesondere von Müttern, in den Arbeitsmarkt begünstigt; ist der Ansicht, dass eine 
inklusive Bildung alle Schüler betrifft, da sie das Lernen und die kulturellen und 
gemeinschaftlichen Werte stärkt; stellt fest, dass die Bildungsunterschiede zwischen 
Kindern mit unterschiedlichem Bildungshintergrund zugenommen haben; empfiehlt den 
Mitgliedstaaten, allen Kindern in allen Altersstufen den allgemeinen Zugang zu einer 
inklusiven und qualitativ hochwertigen Bildung zu garantieren, unabhängig davon, ob 
es sich um eine formale oder informelle, öffentliche oder private Bildung handelt, um 
ihre emotionale, soziale, kognitive und körperliche Entwicklung zu fördern, ihr 
Wohlergehen zu garantieren und sicherzustellen, dass allen Kindern eine inklusive, 
hochwertige Bildung zugutekommt, und auf diese Weise den Einfluss des 
Bildungssystems auf die Förderung der Chancengleichheit zu maximieren, um den 
Kreislauf der Ausgrenzung zu durchbrechen;

15. empfiehlt den Mitgliedstaaten, die notwendige Unterstützung zu leisten, um das Recht 
auf Kultur, Sport und Freizeit sowie den Zugang zu Freiflächen und einer gesunden 

8 Im Jahr 2021 gaben in der EU-27 27,9 % der nicht erwerbstätigen Frauen im Alter zwischen 25 und 49 Jahren 
an, dass die Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Erwachsenen ihr Hauptgrund dafür ist, dass sie keine 
Arbeit suchen (Eurostat Arbeitskräfteerhebung 2021).
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Umgebung für alle Kinder sicherzustellen, wobei der Schwerpunkt darauf liegen sollte, 
Kindern, die in Armut leben, Kindern aus abgelegenen Gebieten, Kindern mit 
Behinderungen, Kindern, die nationalen, ethnischen, religiösen oder sprachlichen 
Minderheiten angehören, Kindermigranten, Kindern, die sich unabhängig von ihrer 
Staatsangehörigkeit innerhalb der EU bewegen, sowie verlassenen Kindern einen 
gleichberechtigten und hochwertigen Zugang sicherzustellen; weist auf das im 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes verankerte Recht 
auf Freizeit und die Teilnahme an Spielen und Freizeitaktivitäten hin;

16. betont, dass sich die Beseitigung des geschlechtsspezifischen Lohn- und Rentengefälles 
positiv auf die Armutsbekämpfung und die soziale Eingliederung auswirkt und für die 
Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter von wesentlicher Bedeutung ist; 
betont, dass weithin verfügbare, qualitativ hochwertige Dienstleistungen in den 
Bereichen Kinderbetreuung, Sozialfürsorge und Haushalt von entscheidender 
Bedeutung sind, da ihr Fehlen oder ihre eingeschränkte Zugänglichkeit dazu führt, dass 
Frauen ihre Beteiligung am Arbeitsmarkt einschränken oder aufgeben, um unbezahlten 
Betreuungsaufgaben nachzukommen; fordert eine ambitionierte Umsetzung der 
Richtlinie über Lohntransparenz9 und spezifische Maßnahmen zur Bekämpfung 
prekärer Beschäftigungsverhältnisse, der Erwerbstätigenarmut, der horizontalen und 
vertikalen Segregation des Arbeitsmarktes und der Unterbewertung der zumeist von 
Frauen geleisteten Arbeit, die neu bewertet und angemessen vergütet werden sollte;

17. verweist auf die wichtige Rolle der Familien in Krisensituationen; weist darauf hin, wie 
wichtig angemessene Kinderbetreuungs-, Sozial- und Haushaltsdienstleistungen für 
Alleinerziehende, insbesondere für Frauen, sind, da alleinerziehende Mütter 
unverhältnismäßig stark von der COVID-19-Krise betroffen waren und durch den 
Betreuungsbedarf ihrer Angehörigen weniger für berufliche Tätigkeiten zur Verfügung 
stehen10; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Kindergarantie in 
ehrgeiziger Weise umzusetzen und zu stärken, um sicherzustellen, dass alle Kinder in 
der EU, auch die in abgelegenen Gebieten, Zugang zu gesunder Ernährung, 
angemessenem Wohnraum, Gesundheitsversorgung, Bildung, Betreuung und Pflege und 
Freizeitaktivitäten haben; weist erneut darauf hin, wie wichtig es ist, die Rechte des 
Kindes bei sämtlichen innen- und außenpolitischen Strategien, Maßnahmen und 
Programmen der EU (sowohl legislativer als auch nicht legislativer Natur), die sich 
mittelbar oder unmittelbar auf Kinder auswirken können, durchgängig zu 
berücksichtigen und für Konsistenz und Kohärenz zu sorgen; unterstreicht die 
Bedeutung der Umsetzung der Empfehlung zur Kindergarantie11;

18. betont, dass in Europa jedes fünfte Kind Opfer irgendeiner Form von sexueller Gewalt 
ist, dass der meiste Missbrauch im Rahmen eines hypothetischen 
Vertrauensverhältnisses stattfindet und dass Kinder etwa ein Viertel der Opfer des 

9 Richtlinie (EU) 2023/970 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 zur Stärkung der 
Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger 
Arbeit durch Entgelttransparenz und Durchsetzungsmechanismen (ABl. L 132 vom 17.5.2023, S. 21).
10 Eurofound, „Economic and social inequalities in Europe in the aftermath of the Covid-19 pandemic“ 
(Wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten in Europa nach der COVID-19-Pandemie), Amt für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union, Luxemburg, 24. Januar 2023.
11 Empfehlung (EU) 2021/1004 des Rates vom 14. Juni 2021 zur Einführung einer Europäischen Garantie für 
Kinder (ABl. L 223 vom 22.6.2021, S. 14).
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Menschenhandels ausmachen, wobei es sich in der Mehrzahl um Mädchen handelt, die 
zumeist Opfer sexueller Ausbeutung werden12; stellt fest, dass junge Asylbewerberinnen 
geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt sind; verurteilt sämtliche Formen von 
Gewalt, Missbrauch, Ausbeutung und Vernachlässigung von Kindern; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, integrierte Präventions- und Schutzsysteme für Kinder zu 
entwickeln und umzusetzen, um Gewalt, Missbrauch, Ausbeutung und 
Vernachlässigung zu beseitigen, und dabei Schulen und Gesundheitssysteme, 
einschließlich öffentlicher Dienste, einzubeziehen, um die Voraussetzungen für eine 
zügige Reaktion auf diese Situationen zu schaffen, ein schützendes Umfeld 
sicherzustellen und dazu beizutragen, dass Kinder gestärkt werden; hebt hervor, dass 
alle Kinder das Recht haben, vor Missbrauch, Gewalt und Vernachlässigung geschützt 
zu werden;

19. stellt fest, dass Bildung und Befähigung für Mädchen und Frauen als Faktor für den 
Abbau geschlechtsspezifischer Ungleichheiten und sozialer Ausgrenzung wichtig ist; 
betont in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit von Schulprogrammen, die sich 
kritisch mit Stereotypen auseinandersetzen, und ihre negativen Auswirkungen auf 
Mädchen und Frauen, aber auch auf Jungen und Männer aufzuzeigen, mit dem Ziele 
diese zu durchbrechen; empfiehlt den Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass alle Kinder 
in jedem Alter Zugang zu einer inklusiven, hochwertigen Bildung haben, unabhängig 
davon, ob es sich um eine formale oder informelle Bildung handelt; betont, dass 
umfassende Sexualerziehung für alle Kinder eine wesentliche Maßnahme zur 
Beseitigung von Ungleichheiten und auf dem Weg zu einer gewaltfreien Gesellschaft 
ist, da dadurch schädliche Geschlechterstereotypen hinterfragt und Vielfalt, körperliche 
Autonomie sowie körperliche und geistige Integrität gefördert werden;

20. nimmt die wichtige Rolle der Schulen als Anbieter einer täglichen nahrhaften Mahlzeit 
(in vielen Fällen die einzige Mahlzeit) und als Förderer einer Ernährungserziehung zur 
Kenntnis, die über die Schulmauern hinausgeht; fordert die Mitgliedstaaten auf, auf 
allen Ebenen der Pflichtschulbildung mindestens eine kostenlose hochwertige Mahlzeit 
sicherzustellen;

21. hält es für zwingend erforderlich, dass die Mitgliedstaaten politische Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Verbreitung von Kinderarbeit in der EU ausarbeiten; betont in diesem 
Zusammenhang die Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation, in denen 
hervorgehoben wird, dass der soziale Schutz für Kinder und ihre Familien ausgeweitet 
werden muss, um Armut und Unsicherheit, die Kinderarbeit begünstigen, zu verringern; 
Sicherstellung der Registrierung der Geburt eines jeden Kindes, damit die Kinder eine 
rechtliche Identität haben und ihre Rechte von der Geburt an wahrnehmen können; 
Förderung menschenwürdiger Arbeit, die ein gerechtes Arbeitsentgelt bietet, mit 
besonderem Schwerpunkt auf Arbeitnehmern in der informellen Wirtschaft; Förderung 
angemessener Lebensweisen im ländlichen Raum, u. a. durch Unterstützung der 
wirtschaftlichen Diversifizierung, Investitionen in die Dienstleistungsinfrastruktur, 
Ausweitung des Schutzes und der Planung von Kulturen, insbesondere in 
landwirtschaftlichen Familienbetrieben, die bei landwirtschaftlichen Verfahren zum Teil 
weiterhin auf den gesamten Haushalt angewiesen sind; Sicherstellung von 
Rechtsvorschriften zum Schutz von Kindern, die durch die für ihre Anwendung 

12 Mitteilung der Kommission vom 24. März 2021 über eine EU-Kinderrechtsstrategie (COM(2021)0142).
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erforderlichen staatlichen Instrumente unterstützt werden; und Behandlung von Fragen 
des Geschlechts und der Diskriminierung, die das Risiko von Kinderarbeit, 
insbesondere für Mädchen, im Zusammenhang mit unbezahlter Hausarbeit erhöhen;

22. weist darauf hin, dass Kinder mit unterschiedlichem Hintergrund, z. B. Migranten, 
Flüchtlinge, Asylbewerber, Kinder ohne Ausweispapiere und unbegleitete Kinder, am 
stärksten von Armut betroffen sind; stellt fest, dass Kinder von Alleinerziehenden oder 
aus benachteiligten Großfamilien, Kinder mit Behinderungen und Kinder, die 
ethnischen Minderheiten angehören, ebenfalls von Armut bedroht sind13; hebt hervor, 
dass es beim Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung für die ärmsten und 
schutzbedürftigsten Kinder Unterschiede gibt; hebt hervor, dass Roma-Kinder und 
schätzungsweise 11 Millionen Kinder mit Behinderungen beim Zugang zu hochwertiger 
Bildung zu den am stärksten benachteiligten Kindern gehören; stellt fest, dass Roma-
Kinder in Europa häufiger die Schule in der Primar- oder Sekundarstufe abbrechen, 
ohne Grundfertigkeiten erworben zu haben, und Kinder mit Behinderungen weiterhin 
von der Schulbildung und hochwertigem Lernen ausgeschlossen sind14; betont, dass 
dem Global Women’s Health Index zufolge in den letzten zwölf Monaten in der EU 
etwa 44 % aller Frauen nicht auf vier kritische Krankheiten für Frauen getestet wurden; 
stellt fest, dass die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern Frauen und Mädchen den 
Zugang zu Gesundheitsinformationen und wichtigen Dienstleistungen verwehrt; betont, 
wie wichtig es ist, Ungleichheiten in der Gesundheitsversorgung von Frauen abzubauen; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in den nationalen Roma-Strategien 
den Rechten von Kindern Vorrang einzuräumen und sicherzustellen, dass Roma-Kinder 
einen gleichberechtigten Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen erhalten, wobei ein 
besonderer Schwerpunkt auf frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung sowie 
auf Grund- und Sekundarschulbildung, Gesundheitsversorgung, Ernährung und 
menschenwürdiger Unterbringung liegen sollte; stellt fest, dass für Mädchen, die 
mehrfach diskriminiert werden, die Hindernisse für den Zugang zu ihren Rechten und 
die Überwindung der Armut noch komplexer sind; weist darauf hin, dass es daher 
wahrscheinlich ist, dass sie bei Plänen, die auf die Bedürfnisse schutzbedürftiger 
Gruppen eingehen, übergangen werden; betont, wie wichtig Investitionen sowohl in 
private als auch öffentliche Bildung sind, mit denen gezielte Lehrmethoden und ein 
individueller Ansatz für Kinder aus den schutzbedürftigeren sozialen Gruppen, wie 
Familien und Gemeinschaften, die Ausgrenzung ausgesetzt sind, sichergestellt werden; 
hebt hervor, dass dieser Ansatz die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Sozial- und 
Bildungsfachleuten, Familien und Gemeinden umfassen sollte; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, die Rechte von Kindern in der Europäischen Strategie 
zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2020-2030 durchgängig zu 
berücksichtigen und Familien zu unterstützen und gleichzeitig in die Stärkung der Rolle 
der Kinder und ihrer Familien und das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben zu 
investieren;

23. weist darauf hin, dass 9 Mio. Heranwachsende in Europa (im Alter von 10 bis 
19 Jahren) an mentalen Störungen leiden, wobei Angstzustände und Depressionen 

13 Kinderrechtsorganisation Save the Children, „Over 200,000 more children are at risk of poverty in the 
European Union: Save the Children report“ (Mehr als 200 000 Kinder in der Europäischen Union sind von 
Armut bedroht), 7. März 2023. 
14 UNICEF-Regionalbüro für Europa und Zentralasien, „Situation of Children in Europe and Central Asia“ 
(Situation von Kindern in Europa und Zentralasien), Januar 2023. 

https://www.savethechildren.net/news/over-200000-more-children-are-risk-poverty-european-union-save-children-report
https://www.savethechildren.net/news/over-200000-more-children-are-risk-poverty-european-union-save-children-report
https://www.unicef.org/eca/media/27346/file/Report.pdf
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entfällt mehr als die Hälfte aller Fälle ausmachen; betont, dass Frauen und Mitglieder 
der LGBTQIA±Gemeinschaft aufgrund von Diskriminierung und Marginalisierung 
häufiger von psychischen Leiden betroffen sind15; betont außerdem, dass auch unter 
unbegleiteten Kindern und jugendlichen Migranten psychische Störungen weit 
verbreitet sind, da die Umstände, denen diese Kinder ausgesetzt sind, erhebliche 
Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben; stellt fest, dass die COVID-19-
Beschränkungen die sozialen Chancen und Interaktionen von Kindern stark 
einschränkten, was zu weitreichenden Störungen und einer Zunahme der 
Depressionssymptome, insbesondere bei jungen Mädchen, führte16; weist darauf hin, 
dass Schulen den Zugang zu psychischer und psychosozialer Unterstützung erleichtern; 
erinnert daran, dass UNICEF auf bewährte Strategien hingewiesen hat, wie z. B. die 
Umsetzung von Programmen zur Sensibilisierung und Stärkung der emotionalen 
Bewältigungsfähigkeiten von Jugendlichen, die Integration von Beratungsdiensten im 
Bereich der psychischen Gesundheit in die allgemeine und berufliche Bildung, die 
Ausbildung von Lehrkräften und Personal im Hinblick auf die Verbesserung des 
Wohlergehens von Schülern und die Schaffung sicherer Räume für Kinder, in denen sie 
über ihre Probleme sprechen und Gehör finden können17; betont, dass die 
Mitgliedstaaten über das ESF+-Programm und den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung angemessene Mittel für die Behandlung psychischer und psychosozialer 
Probleme bereitstellen und die regionalen Infrastruktur verbessern müssen, 
einschließlich gezielter Programme für die schutzbedürftige Gruppen;

24. stellt fest, dass gesundheitliche Ungleichheiten bei Frauen stark mit dem 
sozioökonomischen Status und der geografischen Region zusammenhängen und dass 
die Berücksichtigung der sozialen und wirtschaftlichen Faktoren, die das Leben und die 
Gesundheit von Frauen in den verschiedenen Lebensabschnitten prägen, von 
entscheidender Bedeutung ist; weist darauf hin, dass es in allen Mitgliedstaaten, auch in 
ländlichen Gebieten, an hochwertigen, zugänglichen, verfügbaren und erschwinglichen 
Pflege- und Betreuungsdiensten mangelt; weist darauf hin, dass der Zugang zu sexueller 
und reproduktiver Gesundheit und den damit verbundenen Rechte, einschließlich 
sicherer und legaler Abtreibung, aufgrund einer Vielzahl rechtlicher, finanzieller, 
praktischer, sozialer und kultureller Hindernisse und Einschränkungen innerhalb und 
zwischen den Mitgliedstaaten der EU sehr unterschiedlich ist; weist erneut darauf hin, 
dass die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte eine 
Voraussetzung für die Gleichstellung der Geschlechter sind;

25. weist darauf hin, dass viele ukrainische Flüchtlingsfrauen, die vor dem Angriffskrieg 
fliehen, in verschiedenen EU- und Drittländern in Europa leben und deren Bedürfnisse 
der Kinderbetreuung berücksichtigt werden müssen, nicht nur um ihnen den Zugang 
zum Arbeitsmarkt zu erleichtern, sondern auch um den Spracherwerb und die 
gesellschaftliche Einbindung der Kinder zu erleichtern; betont, dass der Krieg in der 

15 UNICEF, „The Mental Health Burden Affecting Europe’s Children“ (Die psychische Belastung der Kinder in 
Europa), 4. Oktober 2021. 
16 Kinderrechtsorganisation Save the Children, „Guaranteeing Children’s Future: How COVID-19, cost-of-living 
and climate crises affect children in poverty and what governments in Europe need to do“ (Die Zukunft der 
Kinder sichern: Wie sich COVID-19, Lebenshaltungskosten und Klimakrisen auf Kinder in Armut auswirken 
und was die Regierungen in Europa tun müssen), März 2023.
17 UNICEF, „The Mental Health Burden Affecting Europe’s Children“ (Die psychische Belastung der Kinder in 
Europa), 4. Oktober 2021.

https://www.unicef.org/eu/stories/mental-health-burden-affecting-europes-children
https://www.unicef.org/eu/stories/mental-health-burden-affecting-europes-children
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Ukraine den Zugang zur Gesundheitsversorgung, einschließlich Diensten in Bezug auf 
die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte, erschwert 
und zu einer kritischen Situation bei der Befriedigung dieser Bedürfnisse der 
Vertriebenen geführt hat;

26. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Herausforderungen anzugehen, mit denen aus der 
Ukraine geflohene Frauen konfrontiert sind, wie Sprachbarrieren, höheres Risiko 
sozialer Isolation und begrenzte soziale Netzwerke; weist darauf hin, dass Flüchtlinge 
aus der Ukraine möglicherweise einem zusätzlichen Risiko von Armut und sozialer 
Ausgrenzung ausgesetzt sind; stellt fest, dass Betreuungspflichten für ukrainische 
Frauen (33 %) im Vergleich zu ukrainischen Männern (9 %) ein Hindernis für die 
Beschäftigung darstellen; fordert die Mitgliedstaaten auf, diese Herausforderungen zu 
bewältigen, indem sie gezielte Unterstützung für die Kinderbetreuung anbieten, z. B. in 
Form von Kinderbetreuungsbeihilfen oder Subventionen18;

27. hebt hervor, dass einem Bericht von der Kinderrechtsorganisation Save the Children19 
zufolge mehr Kinder in Gebieten leben, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind, 
als jemals zuvor in den letzten zwei Jahrzehnten (insbesondere in Afghanistan, Jemen, 
Südsudan, der Zentralafrikanischen Republik, der Demokratischen Republik Kongo 
(DRK), Syrien, Irak, Mali, Nigeria und Somalia), wobei jedes Jahr 100 000 Säuglinge 
an den Folgen von Konflikten sterben; weist darauf hin, dass im Jahr 2017 
420 Millionen Kinder in von Konflikten betroffenen Gebieten lebten (18 % aller Kinder 
weltweit), d. h. 30 Millionen mehr als im Jahr zuvor;

28. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, strukturelle Diskriminierungen zu 
bekämpfen und allen einen uneingeschränkten und diskriminierungsfreien Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu ermöglichen, wodurch auch die Entwicklung von Kindern verbessert, 
die soziale Inklusion und Gerechtigkeit gestärkt und die Armut verringert wird; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, konkrete Maßnahmen zur Förderung des 
Zugangs zu Arbeitsplätzen und der Sicherheit von Flüchtlingen und Migranten 
vorzuschlagen; hebt in diesem Zusammenhang die europäischen Richtlinien über 
Lohntransparenz und Mindestlöhne20 hervor, die weitere Maßnahmen zur Beseitigung 
des geschlechtsspezifischen Lohngefälles darstellen; weist darauf hin, dass eine 
gerechte Entlohnung dazu beiträgt, die Armut von Frauen nachhaltig zu bekämpfen; 
betont, dass die EU-Finanzierung Unterstützung und Investitionen auf nationaler Ebene 
ermöglicht, um Kinderarmut zu bekämpfen und die soziale Inklusion zu fördern; 

29. fordert die Kommission auf, eine Reihe von Maßnahmen und Empfehlungen 
vorzulegen, die darauf abzielen, den Übergang zu einer Wirtschaft zu fördern, die die 
Pflege in den Mittelpunkt der EU-Politik und der nationalen politischen Strategien stellt 
und einen rechtzeitigen und gleichberechtigten Zugang zu qualitativ hochwertigen 
Pflegedienstleistungen, wie z. B. Pflegeerziehung, bietet, wobei die verfügbaren EU-

18 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, „What are the integration challenges of 
Ukrainian refugee women?“ (Welche Herausforderungen stellen sich bei der Integration von weiblichen 
Flüchtlingen aus der Ukraine?), 30. Mai 2023.
19 Kinderrechtsorganisation Save the Children, „Stop the War on Children: Protecting children in 21st century 
conflict“ (Stoppt den Krieg gegen Kinder: Schutz von Kindern in Konflikten des 21. Jahrhunderts), 2019.
20 Richtlinie (EU) 2022/2041 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über 
angemessene Mindestlöhne in der Europäischen Union (ABl. L 275 vom 25.10.2022, S. 33).

https://www.oecd.org/ukraine-hub/policy-responses/what-are-the-integration-challenges-of-ukrainian-refugee-women-bb17dc64/
https://www.oecd.org/ukraine-hub/policy-responses/what-are-the-integration-challenges-of-ukrainian-refugee-women-bb17dc64/
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Instrumente effizient genutzt und angemessene Mittel für diesen Bereich bereitgestellt 
werden sollten; weist darauf hin, dass neben dem ESF+ auch andere 
Finanzierungsquellen der EU unmittelbar oder mittelbar zur Finanzierung von 
Programmen herangezogen werden können, die das Leben von Kindern und ihren 
Familien betreffen, wie etwa der Europäische Fonds für regionale Entwicklung oder der 
Europäische Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen;

30. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ein System zur Beobachtung und 
Überwachung des Stillens auf EU-Ebene einzurichten, das Informationen über die 
Gegebenheiten liefert und zur Ausarbeitung von Maßnahmen zur Förderung des Stillens 
im Einklang mit den Empfehlungen der WHO beiträgt;

31. fordert, dass die Grundsätze der durchgängigen Berücksichtigung der Gleichstellung der 
Geschlechter und der Berücksichtigung des Gleichstellungsaspekts bei der 
Haushaltsplanung in allen Politikbereichen sowie bei der Konzipierung von 
Maßnahmen berücksichtigt werden, die auf spezifische Krisen reagieren, die Frauen und 
Mädchen betreffen; hebt daher die Notwendigkeit hervor, speziell nach Geschlechtern 
aufgeschlüsselte Daten zu erheben und geschlechtsspezifische Fachkenntnisse und 
Bewertungen der geschlechtsspezifischen Auswirkungen zu entwickeln, um 
sicherzustellen, dass die geschlechtsspezifische Dimension in vollem Umfang 
berücksichtigt wird, und um die spezifischen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf 
Frauen besser zu verstehen und anzugehen; fordert geschlechtsspezifische Maßnahmen 
durch Zweckbindung, um die besonderen Bedürfnisse von Frauen nach den negativen 
Auswirkungen der Mehrfachkrisen zu berücksichtigen, insbesondere in den Bereichen 
Beschäftigung, geschlechtsspezifische Gewalt sowie sexuelle und reproduktive 
Gesundheit und die damit verbundenen Rechte, gegebenenfalls auch in Programmen 
und Instrumenten im Rahmen von NextGenerationEU und dem langfristigen EU-
Haushalt für den Zeitraum 2021-2027.
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